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Leitwort

Die nachfolgende Unteisucfaung soll das erste Heft einer

Reihe von öffentlich rechtlichen Abhandlungen bilden, die in zwang-

loser Folge erscheinen werden. Der Heiaiisgeber verkennt nicht

die Gefahr des Umstandes, daß es sich dabei vorzugsweise um

Anfänger-Arbeiten handeln wird. Vielleicht auf keinem andern Felde

ist es so schwer wie auf dem der Jurisprudenz, während des

akademischen Trienniums die Studenten soweit zu fOrdem, dafi

sie erfolgreich an eine selbständige Forschung von wissenschaft-

lichem Wert herangehen können. Denn die Jurisprudenz ist in

erster Linie eine praktische Wissenschaft, die den Bedürfnissen des

Lebens dienen soll und in dieser Richtung liegt das vornehmste

Ziel des akademischen Unterrichts. Dazu kommt, dafi gerade

auf dem Gebiete des öilentlichen Rechts im engeren Sinne die

Mehrzahl unserer Studierenden am wenigsten heimisch wird, was

wiederum nur eine natürliche Folge unserer Studienordnung. So

erscheint das Unternehmen des Herausgebers doppdt gewagt

Andererseits wird sich niemand der Tatsache verschheßen, daß

gerade die Gebiete des öffentlichen Rechts vielfach noch einen

jungfräulichen Boden darstellen, der Bearbeitung harrend, und dafi
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hier auch jede Kleinarbeit freudig zu b^;rüfien. Erscheint diese

aber lediglich in der Form der Dissertation, so findet sie nach

aligemeiner Erfahrung weniger Beachtung, als man gerade iür den

so notwendigen Ausbau der MEenÜich-recfatfidien I^cher wflnschen

möchte« Aus diesen Gründen hat der Herausgeber sich für das frag-

liche Unternehmen entschieden und hofft, dafi die nachfolgende

Publilcation wie alle späteren lüs Leistungen von wissenschaftlichem

Werte bei den Fachgenossen anerkannt werden« Nur dafür möchte

er durch seuie Herausgabe die Verantwortung übernehmen, während

die emzelnen Au^hrungen der Verfasser, wenn auch naturgemäfi

hie und da auf Anr^ungen des Herausgebers beruhend, nicht

immer die Mehiung des Herausgebers bedeuten werden.

Schlofi Labers bei Meran, 25. September 1904.

Waltfier Schflcklng
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Einleitung.

§ 1.

Der Sach- und Streitstand.

In dem Streit um die Thronfolge in dem Fürstentum Lippe ^)

eiiKing am 22. Juni 1897 der Schiedsspruch des Dresdener Schieds-

gerichts dahin:

„Seine Erlaucht, der Graf Ernst Casimir Friedrich Carl

Eberhard, Graf und Edler Herr zur Lippe- Biesterfeld,

ist nach Erledigung des zur Zeit von Seiner Durchlaucht

dem Fürsten Karl Alexander zur Lippe innegehabten

Thrones zur Regierungsnachfolge in dem Fürstentum

Uppe berechtigt und berufen."

Damit waren jedöch die Thronstreitigkelten nicht zu Ende.

Nur das erste Stadium war abgeschlossen; das zweite begann.

Es trat jetzt die Frage in den Vordergrund : Wie weit erstreckt sich

die Tragweite des ergangenen Schiedsspruchs?

Es handelte sich hierbei um folgendes: Bekanntlich hatten

die Parteien nicht über die Thronfolgeordnung im Hause

Lippe gestritten. Hierüber waren sie vollkommen einig. Sie stritten

sich darüber, ob die nach dieser Thronfolgeordnung Berufenen

1) Die Entwicklung des Streites bis zum Schiedsspruch und die Tatsachen,

auf denen der Streit beruht, werden als bekannt vorausgesetzt.
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auch thronfoigefähig seien. Gegen die Thronfolgeiähigkeii

des in erster Linie berufenen Zweiges Lippe-Biesterfeld war eiii<

gewendet worden, eine der Ehen, aus der sämtliche Angdiöriger

dieses Zweiges stammen, sei unebenbürtig gewesen, nämlich die

Ehe des Grafen Wilhelm Ernst mit Modeste von Unruh. Gegen

die Thronfolgeiäbigkeit der Söhne und Neffen des jetzigen Graf^

regenteri wurde aufierdem noch geltend gemacht, sie seien selbsl

unebenbfirtigen Ehen entsprossen, der Ehe des Grafen Emst ml

Karoline Gräfin von Wartensleben und der Ehe des üraien RudoH

mit Luise Prinzessin von Ardeck.

Die Thronfolgefähigkeit des Chefs der Biesterfelder Linie,

des Grafen Emst, steht nach dem Schiedsspruch zweifellos fest

Wie steht es aber mit der Thronfolgefähigkeit seiner Söhne, Brüder

und Neffen? Kann man diese trotz des Schiedsspruchs noch mit

der Behauptung der Unebenbürtigkeit der Modeste von Unruh an-

fechten? Und wenn nicht, kann man dann wenigstens die Thron-

folgefähigkeit der Söhne und Neffen des Orafregenten mit den oben

erwähnten neuen Gründen anfechten?
j

Es mag hier sofort betont werden, daß es bei diesen Fragen

ledigUch darauf ankommt, ob die Anfechtung der Thronfolgefähig'

keit rechtlich noch möglich ist — h!otz des Schiedsspruchs

^ oder nicht Nicht hierher gehört dagegen die Frage, ob die

Anfechtung, ialls sie an sich noch möglich sein sollte, materiell

begründet sei.

Ober die Tragweite des Schiedsspruchs haben sich im Laufe

der Zeit drei verschiedene Ansichten gebildet In den eigenen

Worten derjenigen von ihren Vertretern, die ihnen den schdrfisten

Ausdruck verliehen haben, sind es die folgenden:

1. »Der Schiedspruch erstreckt sich nur auf die Person des

Grafregenten .... Nichts hindert, sowohl hinsichtlich

emes der Herren Brüder des Grafr^enten als hhisichtüch

eines der Herren Söhne des Grafregenten das ganze Streit-

material von Neuem auizurollen und die Thronioigefahig-
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kdt in jedem einzelnen Falle wiederum zur richterlichen

Entscheidung zu bringen."^

2. „Das Schiedsgericht entschied .... auch über das Thron-

foigerechl aller derjenigen Familienglieder, die sich mit

ihm*) in gleicher Rechtslage befinden, insbesondere über

die seiner Brüder .... Die Unruh-Frage ist durch den

Schiedsspruch für alle Nachkommen von Modeste von

Unruh endgültig erledigt .... Allein trotz des Schieds-

spruchs ist nicht ausgeschlossen, daß gegenüber der Thron-

berechtigung einzelner Mitglieder der Biesteiielder Linie

selbständige Anfechtungsgrflnde bestehen. Allerdings sind
*

solche nicht möglich gegenüber den vollbürtigen Brüdern

des Grafen Emst, wohl aber gegenüber seinen Söhnen." *)

3. .Diese Möglichkeit, das Sukzessionsrecht der Söhne des

Grafregenten mit Berufung auf angebliche Unebenbürtig-

keit ihrer Mutter anzufechten» ist ... zu verneinen ....

Indem der Richter dem Chef der Linie Biesterfeld das

Recht der Thronfolge zuerkannte, hat er ... . dem Hause

Biesterield die Krone zugesprochen."^)

2) Keiute v, Stradonitz, Stand der Unnthfhige, S. 45. Diese Ansidit wird

noch vertreten von demselben Schriftsteller, D. J, Z., Bd. 3, S. 463. und Zukunft,

Bd. 31, S. 552, ferner in dem Protest des Pürsten von Sdiaumburg-Uppe» D, X Z«
Bd. 2, S. 429, und von Stoerk, Die agnatische Thronfolge im Fürstentum Lippe,

S. 14/15 und 21. Wie es scheint, ist auch v. Stengel, Verw.-Arch., Bd. 8, S. 439/40,

hierher zu rechnen. Offenbar ebenso Zorn, Gutachten (s. b. v. Seydel, Abhand-

lungen, Neue Folge, S. 240) und Rehm, Moderaes Fäistemecht, S. 320/21.

3) Das heißt mit dem Grafregenten.

4) So Bomhak in den Annalen des Deutschen Reiches für 1904, S. 57

und 58/59. In demselben Sinn Ansdtntz, S. 7/8 und, wenigstens in bezug auf

die Sühne des Grairegenten, offenbar auch Kohler im Archiv f. öffentl. Recht,

Bd 18, S. 149/50. Im Protest des Fürsten von Schaumburg-Lippe a. a O.

wird diese Ansidit in zweiter Unie ab .dienfalls" noch möglich angegeben.

Lakand, D. J. Z.. Bd. 4, S. 373/74 und Sthön, Der Uppisdie Sclileds-

spruch, S. 2, beliflniplen die AuÜassung zu 3. Ob aber die Ansicht zu

1. oder 2. teilen, ist aus ihren Worten mit Sicherheit nicht zu entnehmen.

5) So Tritpei, S. 108 und 106. Vorher wurde diese Auffassung, wenn
auch nicht mit voller Schlrf^ woM schon von v. Seydel, Abhandluqgen, Neue
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Die Regierung des Grafregenten machte den Versuch , den

ganzen Streit sofort bei Beginn abzuschneiden, indem sie dem

Landtag den Entwurf eines Gesetzes Ober Thronfolge und Regent

Schaft vorlegte. Gegen diesen Gesetzentwurf erhob die Regierung

von Schaumburg-Lippe Protest mit der Begründung, es würden

darin die Rechte des Fürsten von Schaumburg-Lippe als Agnaten

des Hauses Lippe verletzt. Da der Protest nicht beachtet wurde,

rief die Regierung von Schaumburg-Uppe die Entscheidung des

Bundesrats an.<) Der Bundesrat ersuchte zunächst die Regierung

von Lippe, bis zur Erledigung dieses Antrags die Beratung des

angefochtenen Entwurfs auszusetzen, was diese auch tat. Am
5. Januar 1899 hat dann der Bundesrat folgenden Beschluß erlassen:

»Der Bundesrat hat beschlossen, dafi, nachdem die

Fflrstlich Schaumburg-Lippische Regierung der Fflrstlidi

Lippischen Regierung das Recht bestritten hat, die Thron-!

folge in Lippe mit den gesetzgebenden Faktoren dei

Fürstentums selbständig zu regeln, nachdem die Fürst-

lich Lippische Regierung es aber abgelehnt hat, diesen

Anspruch der Fflrstlich Schaumburg- Lippischen Regie-

rung Folge zu geben, und nachdem hierauf die Fürst-i

lieh Schaumburg-Lippische Regierung die Entscheidung

des Bundesrats angerufen hat,

L die Zuständigkeit des Bundesrats zur Erledigung

dieses Streites nach Artikel 76 Absatz I der Reiciis-

Verfassung begründet sei;

IL zur Zeit kein hinreichender Anlafi zu einer sach-

lichen Erledigung gegeben sei, da ein mit den

Ansprüchen Schaumburg-Lippes unvereinbarer Fall

Folge, S. 214/16, 229/30 und 249/251 (letzteres ebenso In D. J. Bd. 3, S. 482/8$
verheten.

6) Die Litentur Aber die Frage, ob der Bundesrat 2ur Entscheldiiag dieses

Stfeites custündig sei, ist bei TH^el, S. 7, Anm. 1, angeführt. HinznzufQgen

wSre nodi etne luuze Bemeriuuig von Bomhak, a. s. O., & 57.
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der Thronfolge oder R^ntschait in Lippe nicht

vorliege

;

III. durch diesen Beschluß einer späteren Entschei-

dung über die Wirksamkeit der Akte der Lippi-

schen Landesgesetzgebung g^enüber den von

der Sdiaumburg-Uppiflchen Regierung erhobenen

Thronfolge- und Regentschaftsansprachen nicht

vorgegriffen werde;

IV. auf eine Würdigung aller weiteren an den Bundes-

rat gelangten Anti^ge, Erklärungen und Schrift-

sätze Aber die Sache nicht einzugehen sei" ^
Damit bleibt die Frage der Tragweite des Schiedsspruchs

ungelöst.

Ein neues Argument ist in diese Frage durch Stoerk ein-

geführt worden. Alle bisherigen Bearbeiter hatten nicht in Zweifel

gezogen, dafi es an sich möglich war, durch den Spruch eines

Schiedsgerichts die Thronstreitigkeiten im Fürstentum Lippe in be-

liebigem Umfangfe zur Erledigung zu bringen. Sie hatten

lediglich aus dem Wortlaut und der Begründung des Schiedsspruchs,

aus dem Schiedsverträge und dem dazu ergangenen tippischen

Gesetz vom 17. Oktober 1896, sowie aus den von den Parteien

gewechselten Schriftsätzen ihre Folgerungen darüber gezogen, was

der Schiedsspruch habe entscheiden können und was er wirklich

entschieden habe Stoerk stellt dagegen die Behauptung auf^),

dafi die Parteien durch einen Schiedsvertrag Oberhaupt nur eüie

provisorische Ehtscheidung hätten herbeiffihren können«

Nach seiner Ansicht konnten die Parteien nur

„zur Entscheidung der zeitlichen Streitiage sich emem
schiedsgerichtlichen Verfahren unterwerfen''.^)

7) Der Bundcsratsbescfaliia ist aus v, Seydel, Abhandlungen, Neue Folge.

S. 2SS^ Anm. 1, entnommen.

9 Stoerk, a. a. O.» S. 13—22.

9) Stoerk, S. 13. Nach setner Ansicht ist inzwischen der Streit enctgOltig

durch 2wej feststellnngsurteile entsdiieden worden, die Ut Zlvilpiotessen des
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Diese Behauptung ist inzwischen von Triepel^'^) und Born-

Aaft") bekämpft worden.")

Die folgende Abhandlung soll einen Beitrag zu der Frage

liefern: Wie weit erstreckt sich die Tragweite des Schiedsspruchs

des Dresdener Schiedsgerichts?

Die praktische Wichtigkeit dieser Frage ergibt sich aus dem

bereits Gesagten. Von ihrer Beantwortung hflngt vor allem ab, ob

und inwieweit fernere Untersuchungen Ober die materiellrechtlichen

Seiten des lippischen Thronfolg^estreites noch praktischen, oder ob

sie lediglich dogmatischen Wert besitzen. Dies gilt insbesondere

von Untersuchungen über den Geburtsstand der Modeste v. Unruh,

Aber das im Hause Lippe geltende Ebenbflrtigkeitsrecht und auch

über die sogenannte Entsippung.

Die Untersuchung wird in zwei Teile zerfallen. Im ersten

Teil soll die kurz zuvor erwähnte Behauptung Stoerk's widerlegt

werden, dafi die Parteien durch den Schiedsvertrag flberhaupt nur

eine provisorische Entscheidung hätten heibeifUhren können.

Denn wäre diese Behauptung zutreffend, so würde schon damit

die ganze Frage gelöst sein. Wenn das Schiedsgericht mehr als

eine provisorische Entscheidung gefällt hätte, so wfirde nach

Staerk*s Auffassung der Schiedsspruch eben in bezug auf dies

„mehr* ungflltig sein, weil das Schiedsgericht damit seine Zu-

ständigkeit überschritten hätte. Jede weitere Erörterung darüber,

ob der Schiedsspruch mehr als eine tintscheidung der zeitlichen

Streitfrage enthielte, wäre dann übeiflfläsig.

Grafen Ericti von Lippe- Weißenfeld gegen den Grairegenten in Sachen der

sogenannten Lippischen Rente ergangen sind. (Vgl. Stoerfc, S. 24—45). Auf diese

Frage einzugehen, veibletet der Rahmen der vorliegenden Arbeit Mdnet Er-

aditens het Triipel» S. 22—59, unwiderleglich dargetan, dafi die Rentennrtefle

die ihnen von Stoerk beigelegte Bedeutung weder gehabt haben nodi haben

konnten. Auch BonUuUt hat sich hierin Tripel angeschlossen. {Bomhake

a. a. O., S. 57.) Ebenso Anschatg S. 9.

10) Iriepet, S. 88-97.

11) Bornhak, a. a. O., S 57—58.

12) Auch AasdUlit tritt Ihr S. 4/5 scharf entgegen.
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Der zweite Teil behandelt die Hauptfrage: die Tragweite des

Schiedsspruchs. Es soll darin bewiesen werden, dafi durch den

Schiedsspruch aufier der Thronfolgefähigkeit des Grafen Emst auch

die seiner Söhne insoweit rechtskräftig feststeht, als nicht neue

selbständige Anfechtungsgründe geltend gemacht werden, daß da-

gegen Aber die Thronfolgeberechtigung seiner Brflder und Neffen

eine reditskrflftige Entscheidung nicht vorliegt.
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Erster Teil

S2.

Konnten die Partelen dem Schiedsgericht nicht blofi eine

provisorische Entscheidung, sondern die Eriedlgung der

Thronfolgestreltlgkelten in lielleblgem Mafie übertragen?

Es wurde bereits in der Einleitung erwähnt, daß diese Frage

nur von Stoerk verneint worden ist. Um zu einer Entscheidung

aber sie zu gelangen» dürfte es sich daher empfehlen, die OrUnde,

die Stoerk für seine Behauptung anfflhrt, einer kritischen Be*

leuchtung zu unterziehen.**)

Stoerk hat in längerer Ausführung*^) geltend gemacht, dafi

in erster Linie die ordentlichen Gerichte zuständig gewesen seien,

die fflr den Thronstreit präjudizielle Frage der Zugehörigkeit zum
landesherrlichen Hause zu entscheiden. Das Sdiiedsgericht sei ein

Ausnahmegericht und habe deshalb lediglich ein Provisorium

schaffen Icönnen.

„An Steile des ordnungsmäßigen und naheliegenden

Weges der Anrufung der deutschen Rechtsprechung aber

die zur Diskussion stehenden präjudiziellen Tatsachen

wurde der ungewöhnlichste beschritten, der des Schieds-

IS) In Mutllcber Weise hat schon Triepei, S. S9—97, die Frage behandeli

Doch sind, wie aus den weHeien Ausfährungen hervoigehen wifd, seine Eigeb-

nisae zum Teil andeie als (tte hier gewonnenen.

1^ a. a. 0., S. 12-23.
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spnidis, und er fOhrte denn andi in der Tat gerade am
Ziele vorbei." ")

Sieht man sich diesen Satz genauer an» so findet man, daß

er sich auf 4 verschiedenen Einzelbehauptungen aufbaut, die jede

fflr^sich einer sorgfältigen Prüfung bedürfen:

I. dafi die ordentlichen Gerichte tlber eine Frage der Zu-

gehörigkeit zum landesherrlichen Hause ^'^*) entscheiden

können,

II. dafi die Frage der ZugehOiiglceit des Grafen Emst zum

Hause Lippe fOr die Entscheidung des thronstreits mate-

riell präjudiziell sei,

III. daß eine Entscheidung der ordentlichen Gerichte über

diese Frage auch formeU präjudiziell für den Thronstreit

gewesen sdn wQrde, mit anderen Worten, dafi die Parteien

im Thronshreit rechflich gebunden gewesen wSren, sich

nach dieser Entscheidung der ordentlichen Gerichte zu

richten,

IV. dafi inCFalle des Zutreffens der Behauptungen zu L— III.

ausschlieSIich die Entscheidung durch die bfligerlichen

Gerichte möglich, die Entscheidung der ganzen Thron-

streitigkeit durch ein Schiedsgencht dagegen nicht ord-

nungsmäfiig gewesen sei.

Diese^.Behauptungen sollen nunmehr einzehi auf ihre Be-

rechtigung geprflft werden:

I.

Die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte wird durch § 13

Q. V. 0. begrenzt:

„Vor die ordentlichen Gerichte gehören alle bürgerlichen

Rechtsstreitigkeiten, für welche nicht entweder die Zu-

16) Stoerk, a. a. O., S. 14.

15a) Hier und im folgenden ist unter «landesherrliches Haus' stets der

weitere Begriff im Sinne von Rehm. Das landeshenliche Hans, S. 12^20, Siaertt^

S. 49—51, und THiptt, & 68/69, gemebil.
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standigkeit von Verwaltungsbehörden oder Verwaltungs-

gerichten begründet ist oder reidugesetzüch t>esondeR

Oerichte bestdli oder zugelassen sind.*

Es kommt daher darauf an, ob die Frage der Zugehörigkeit

zum landesherrlichen Hause eine bürgerliche Rechtsstreitig-

keit ist.

Bine Definition des Begriffs nbürgerlidie Rechtsstreitigkeit*

gibt das Gesetz nicht. Nach der in Praxis und Theorie herrschen-

den und m. E. richtigen Ansicht entscheidet

»nicht die Art der Begründung (der Titel), sondern der

sadiliclie Inhalt des Klaganspruchs für die Fr^ge, ob

ein bürgerlidier Rechtsstreit vorliege"*.^^)

Daher ist der Rechtsweg auch dann zur Entscheidung voo

privatrechtlichen Ansprüchen zulässig, wenn sie

.»öffentlich rechtlichen Ursprung"

haben. Dafür aber, ob ein privatrechtlicher Anspruch vorliegt

kommt es darauf an, ob vorwiegend das Interesse des Ein

zelnen und nicht das der Allgemeinheit beteiligt ist.*®) Und

zwar entscheidet hier nicht die moderne Auffassung, sondern

diejenige» die zur Zeit der Entstehung des Oerichtsverfassungs*

ges^zes, also am 27. Januar 1877, geherrscht hat.^) Denn

IQ So das R. ö. in Entsch., Bd. 22, S. 290. (Dieses Urteil wird auch

von Droop, Der Rechtsweg in Preufien, S. 4/5, zitiert). In demselben Sinn

außerdem das R G. in Entsch., Bd 11, S. 71 und besonders 74. Bd. 21

S. 101/102 und Bd. 33, S. 37. Femer Wach, Zivilprozcß, I, S. 77—113, besonders

auf S. 90/91 und 93. R. Schmidt. Lehrb. des Zivilprozcsses, S. 121 und 123

Stmdtmann-Koch. Komment., Bd. 2 zu § 13 Q. V. G., S. 1171/73; Wümowsky-
Levy, zu § 13 G. V. G„ S. 1260, Anm. 1.

17) So R. G. Entsch., Bd. 22, S. 290.

18) Vgl. 1. 1. § 2. D. de iust. et iure 1, 1. Daß es daraui ankommt, was vor-
wiegend beteiligt ist, l(ommt auch in R. G. Entsch., Bd. 33, S. 37, zum Aus- i

druck: .Qerade bei der Frage, ob einzelne Beitflae rfldiilandig geblieben oder

'

schon bcfldittgt sind, tritt du effenfltdie Intefciee an der UnfsUvenidieniiig

Unter du Privatinteresse weit zuitck.'

19) Ebenso R^m, Modeniet ftatenredit, S. 83 nnd 126.
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damals hatte man von dner Definition des Begriffes »bfltgerliche

Rechtsstreitigkeiten" abgesehen, weil man ihn als bekannt voraus-

setzte. Indem man „alle bflrgerlkhen Rechtsstreitigkeiten", at>-

^esehen von den positivrechtlichen Ausnahmen, den ordentlichen

Oerlebten überwies, wollte man deren Zuständigkeit ein für allemal

fest begrenzen. Es bleibt daher für emen Anspruch, den man am
27. Januar 1877 als einen prtvatrechtlichen ansah, die Zuständigkeit

der ordenflidien Gerichte auch dann begrflndet, wenn sich jetzt

die Ansicht über seine Natur geändert haben sollte.

Wendet man dies auf die Frage der Zugehörigkeit zum Adel

und zu einer bestunmten Familie desselben an, so ergibt sich

folgendes: Die allgemeuie Frage, ob jemand zum Adelsstande oder

zu einem bestimmten Qrade des Adelsstandes gehöre, ist keine

privatrecfitlichc, weil sie neben einem öffentlich-rechtlichen Titel

einen öffentlich-rechtlichen Inhalt hat. Dagegen ist eine Rechts-

streitigkeit aber das Recht der Führung von Titel und Wappen

einer bestimmten Familie des nicht souveränen ^ hohen

wie niederen ~ Adels eine bflrgerliche. Zwar ist die Begrfindung

auch hier zum Teil öffentlich-rechtlicher Natur, der Inhalt des

Rechtsstreits aber

„das Recht zur Führung des Titels und Wappens eines

bestimmten adligen Geschlechts gehdrt dem Privat-

recht an*.«<>)

Somit ist eine Rechtsstreitigkeit über die Zugehörigkeit zu

einer bestimmten Familie dieses Adels, die eben in dem Recht

zur Führung von Titel und Wappen ihren Ausdruck findet, eine

bürgerliche.

20) So R. 0. in Entsch. 2, S. 147. Daselbst ist die Literatur bis 1880 an-

^regeben. Ebenso stillschweigend R. G. in Entsch. 32, S. 147 ff. insofern, als hier

(Iber die Zugehörigkeit zu einem bestiininten Haus des nicht souveränen hohen

Adels entschieden wird. Daß überhaupt ein Streit über das Reclit zur Führung

v on Namen und Wappen einer Familie ein bürgerlicher ist, darüber vgl. R. G,

in Entsch. 5^ S. 174; 18, S. 185; 29, S. 125; O. L G, Hamborg in Seuiieits,

Ardihr, Bd. 49, S.2S0; R,Sdimidt. a.a.O., S.123. Vgl. auch B.aB., § 12.
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Zweffeüiailer Ist, ob auch eine Rechtssireitigkelt Uber die Zu

gehörigkeit zu einer Familie des souveränen hohen Adels eint

büigerliche ist.

Die Frage wird verneint van Triepel*% bejaht von Pereis ^)

Kridi^% Stoerk^), Rehm^ und dem Undgericht Detmold.*^

Meiner Ansicht nach ist sie zu bejahen.

Zwar sind mehrere Argumente, die in der bisherigen Literatu;

fOrdieBejahung angeführt worden sind, nicht stichhaltig. Dahingehört.

a) der Name »PrivatfOrstenreckt*.

Er ist bedeutungslos» wie TriepeP^) mit Redit hervorheU

ebenso wie der dafür auch gebrauchte Name „Familienstaatsrechtv

Auch die Anführung des Privatfürstenrechts in Art. 57, 58 E. G
B. G. B., auf die Pereis und Krick*^) hinweisen, ist ohne Be-

lang. Denn ein Teil der Materien, die nach dem £. O. B. G. ß

vom B. G. B. unberflhrt gelassen werden, sind gerade die, bd

denen es zweifelhaft sein kann, ob sie dem öffentlichen Recht oder

dem Privatreciit angehören. In diese üruppe gehört auch dai

PrivatfQrstenrecht

b) Auch die Urteile des Reichshofratsund des Reichskammcr'

gerichts ^ im 17. und 18. Jahrhundert —, die in analogen Faiki;

ergangen sind und die deshalb von Stoerk als Beweismittel füf

seine Ansicht benutzt werden ^^)» beweisen nichts für die vorlic

21) Tri^ S. 93/94.

22) Pereis, Dissert., S. 34/35.

23) KriA, Der Bundesrat als Schiedsrichter» S. 2&-2S.

24) Stoerk, S. 14-19.

25) Rehm, Modernes FUrstenrecht, S. 125/26 u. S. 314 mit eingeheiuk:

Begründung.

26) Urteil des Landgerichts Detmold vom 10. Juni 1903, S. 34.

27) Triepel, S. 94. Ebenso Rehm, S. 136.

28) Pereis, a. a. O., S. 35, Anm. 1.

29) Krick, a. a. O., S. 27.

30) Sioerk» S. 16. Er weist besonders auf das gerade In ei«» lipi»isdMi

Angelegenheit, in Sachen der Ehe des Grafen Ludwig Hebuicfa von Lippe

Blesteifeld mit EUsabelh KeUner, eigangene Reichshofratsieskiipt vom 19. Ol

tober 1786 Mn.

I
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gende Frage. Denn die Zuständigkeit der höchsten Gerichtshöfe

des alten Reichs war durchaus nicht auf bOigerliche Rechtsstreitig-

keiten und Stiatochen beschrankt. Eine der wichtigsten Au^ben
dieser Gerichtshöfe war die Entscheidung von Streitigkeiten zwtedien

den Landesherren und ihren Untertanen, die zweifellos dem öffent-

lichen Recht angehören. Dazu kommt, daß im 17. und 18. Jahr-

hundert in Theorie und Praxis die patrimoniale Staatstheorie» die

den Staat als Eigentum des Fürsten ansieht, durchaus henschend

gewesen ist.*') Vom Standpunkt dieser Theorie aus beurteilt, war

die Fraj^e folgerichtig eine privatrechtliche.'') Heute darf aber die

Auffassung des Staates als Eigentum des Fürsten als nahezu völlig

überwunden gelten. Aus früheren Entscheidungen des Reichshofrats

und Reichskammeigerichts in ahnlichen Fragen kann demnach eine

Zuständigkeit der heutigen ordentlichen Gerichte nicht hergeleitet

werden.

31) Vgl. hierilber O. Maytr, Deutsch. Vefw.4t» S. 29-37, besonders S. 35.

Bei ihm ist auch die literatur angegeben. Ferner vgl. Eidihom, Deutsdie Staat»-

und Reditsgeschicfate;, S. 373:

.Die Unterwerfung der sImUicfaen Retchsunmittelbiren unter die Reichs-

gerichte , . , machte es möglich, in jeder Sache ohne Untersdiled,

also anch selbst wegen Reditsveiletzung des öffentUchen Rechts» vor

den Reichsgerichten gegen den Landesherm zu klagen.'

Ebenso Schröder, Lehrb. der detttschen Rechtsgeschichte, S. 813.

An Beispielen wären unter anderen zu nennen ein Reichshofratsbeschlufi vom
15 Mai 1765 in dem Streit zwischen dem Herzog Karl Eugen von Württemberg

und seinen Ständen (vgl. Pfaff, Qeschichte Württembergs, Bd. 2, S. 490) und

gerade in einer lippischen Sache, dem Streit zwischen Lippe-Detmold, Schaum-

burg-Lippe-Biickeburg und Schaumburg-Lippe-Alverdissen um die sogenannte

Brakische Lfbschait , die Conclusa des Reichshofrats vom 12. März 1709,

3. Mai 1709, 27. Juni 1709, 15. Oktober 1714, 26. August 1734, 17. Apnl 1737,

18. September 1744, 17. Juli 1747, Z. August 1747. 17. Juni 1748, 27. Aprü 1778

(vgl. V. Leonhardif Das Austrägalverfahren des deutschen Bundes S. 387'-394).

32) Über die Entwicklung dieser Theorie, ihre Herrschaft und ihre Konse-

quenzen vgl. Sdmdting, Der Staat und dfe Agnaten, besonders S. 9—12.

33) Daß aber schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhuiitlerts nicht mehr

alle Fragen des .PrivatfOrstenrechts* von allen Autoren als privatrechtlicbe

angesehen wurden, darllber vgl. Rehm, a. a. O., S. 4—6 u. S* 136.

Digitized by Google



— 20 —

c) Auch aus der Entwicklungsgeschichte des

Privatfürstenrechts allein läet sich die Entscheidung: nicht

treffen. Unter der Herrschaft des Lehnrechts und des patrimonialeo

Staatsgedankens entstanden, war es das

.durch die Autonomie herausgebüdete besondere Erb- ufld|

Famüienrecht"

und hrug

„lediglich den Charakter eines privilegierten Privatfechts*.*^^

Dies gilt insbesondere vom Recht der Thronfolge, das ja

nach dieser Auffassung nichts anderes als eine besondere An

von Erbrecht war.^)

Dies hat sich mit dem Obergang zu den modernen Anschau-

ungen vom Staate geändert. Das frühere «Privatfflrstenrecht* schied^

sich in zwei Teile. Die Rechtssätze, bei denen das öffentliche,

Interesse in hervorragendem Maße beteiligt ist, werden jetzt dem

öffentlichen Recht zugezählt Dagegen werden diejenigen, die vor

wiegend nur für das regieiende Haus selbst von Bedeutung sind,

auch jetzt als dessen besonderes Privatrecht angesehen.
^

Diese Entwicklung ging aber nicht auf einmal vor sich,

sondern nur Schritt für Schritt.^«) Insbesondere blieb es bei manchefl

Materien des hüheren Privatfürstenrechts noch lange zweifelhaft

und ist es bei einigen noch heute streitig, welchem Recht sie an-

gehören. Eine der in dieser Hinsicht besWttenen Fragen ist die

der Zugehörigkeit zum landesherrlichen Hause.

d) Eine richtige Entscheidung ist hier meines Erachteos

nur möglich, wenn man den Begriff der Agnaten-

qualitat scharf von einem anderen trennt, der mit ihm

üi enger Verbmdung steht: dem der Thronfolgefähigkeit

34) Kridi. a. a. O., S. 26.

35) Vgl. insbesondere das Besitzergreifungspatent des Herzogs Maximi-

lian Joseph von Zwelbrödceo-Biikenfeld vom 16. Febniar 1799 bei SdUhking.

a. a. O., S. 21.

36) Vgl. über diese Entwicklung insbesondere Oierke, D. Pr.-R^ S. 397/98,

SdütdUng, a. a. S. 13-16^ 19-22, Rekm, a. a. O., S. l-6u
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Darüber, daß das Recht der Thronfolge eine Angelegenheit

des öffentlichen Rechts und zwar im höchsten Sinn des Wortes ist,

kann heutzutage kelii Zweifel mehr walten. Es folgt dies ohne

weiteres aus der Stellung des Herrschers als höchsten Staats-

organes.

Mit dem Sukzessionsrecht steht für gewöhnlich die Agnaten-

qualität in enger Verbindung, derart, daß sie für die Thronfolge

präjudiziell ist Aber daraus darf man nidit ohne weiteres fo%em,

daß die Mitgliedschaft im landesherrlichen Hause eine Angelegenheit

des öffentlichen Rechts sei. Denn es stellt, wie Rehm^^^) mit Recht

sagt, „die Tiironfolgefähigkeit nur eine natürliche Wirkung der

Zugehörigkeit dar*. Eine rechtliche Verbuidung beider B^ffe,

in der Weise, dafi Thronfolgefähigkeit ohne Agnatenqualität un-

möglich wäre, gibt es nicht, und natürlich noch viel weniger in um-

gekehrter Weise. Es kommen vielmehr Fälle einer Thronlolge ohne

vorhergehende Zugehörigkeit zum landesherrlichen Hause vor.

„Es gibt Thronanwärterrecht ohne HausmilgUedschaft, und

Hausmitgliedschaft ohne Thronanwflrterrecht."*<^^)

Ist so die Verbindung zwischen Sukzessionsrecht und Agnaten-

qualität rechtlich und praktisch trennbar, so kann auch die Agnaten-

qualität nicht dadurch allein zu emem Status des Öffentüchen

Rechts gestempelt werden, dafi sie für gewöhnlich für die Thron*

folge präjudiziell ist. Es kommt vielmehr darauf an: Hat sie auch,

abgesehen von dieser Folge, öffentlich-rechtliche Natur? Mit anderen

Worten; Ist bei der Frage der Zugehörigkeit eines Mit-

glieds das öffentliche Interesse auch dann überwie-

gend beteiligt, wenn seine Thronfolge aus recht-

lichen oder tatsächlichen Gründen ausgeschlossen ist?

Ich glaube, man wkd diese Frage verneinen miissen«

a6a) Rehm, a. a. O., S. 379.

36b) Rehm, a. a. O., S. 379. Hier sind S. 379—382 Beispiele für beides

angc;geben. Auf seine eingehenden Ausfdhningen nehme Ich Besug. Vgl.

auch a. a. O., S. 314 und 319.
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Gerade in der Gegenwart spielen dynastische Fragen gegcnübei

früheren Zeiten eine verhältnismäßig untergeordnete Rolle. Die Per-

sönlichkeit des Herrschers ist allerdings auch heute noch von so

grofietn EinfluB, dafi alles, was sich unmittelbar auf das Sukzessions-

redit bezieht, überwiegend von öffentlichem Interesse ist Dagegen

ist das Interesse der Allgemeinheit zum Beispiel an der Zugehörig:

keil einer Prinzessin in einem Staate, in dem die Thronfolge de-

weiblichen Linie rechtlich unmöglich ist, ein sehr geringes. Jeden-

falls steht diese geringe Bedeutung für die Allgemeinheit in gar

keinem Verhältnis zu der Wchtigkeit, welche die Frage für die

betreffende Person hat, deren ganze Existenz oft davon abhängt

Aus diesem Gesichtspunkt halte ich, im Gegensatze zu Triepel^'^

und Rehm^^% die Mitgliedschaft im landesherrlichen

Hause fflr einen privatrechtlichen Status.

e) Dagegen ist geltend gemacht worden, da6

„die Agnatenqualität die Grundlage für eine ganze

Reihe öffentlich-rechtlicher Fähigkeiten und Rechte

bildet oder bilden kann.* ^)

Dies ist gewifi richtig. Die Agnatenqualität bildet aber, wie

Triepel selbst zugibt^^), zugleich die Grundlage für privatrechtliche

Fähigkeiten und Rechte. Es kommt eben darauf an, was das

Wesentliche ist. Und das läfit sich eben nur aus demBegiifi

selbst feststeUen.

Q Schwervvücgciidcr scheint der Einwand, daß

„das landesherrliche Haus selber in seiner Stellung

zu Krone und Staat als ein Verband des öffentlichen

Rechts aufgefaßt werden*^

mflsse.

37) Tiiepel, S. 93/94.

37a) Rehm, a. a. O. S. 123.

3S) Triepel. S. 93.

39) Triepel, S. 94.

4Q) Tripel» S. 93.
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Es ist hier nicht der Ort 2u einer eingehenden Untersuchung

über die Natur des landesherrlichen Hauses. Es soll vielmehr

ohne weitere Untersuchung zugegeben werden, daß der Satz

Triepels so, wie er lorrauliert ist, zutrefiend ist. Wenn aber das

landesherrliche Haus ,in seiner Stellung zu Krone und Staat* als

ein Vertuuid des öffentlichen Rechts erschemt, so stellt es sich in

dem Verhältnis sdner Mitglieder zu emander mehr als euie familien-

rechtliche und somit privatrechtliche Gemeinschaft dar.*i) Faßt

man es aber auch der juristischen Konstruktion nach als einen

öffentlich-rechtlichen Verband auf, so scheint doch die Schlufi-

folgening nicht bewiesen:

»Ist aber der Verband als solcher öiientlich-rechtlich quali-

fiziert, so ist es auch die Mitgliedschaft in ihm."

Die Mitgliedschaft in emem Verbände, der öffentlich-rechtlich

qualifiziert ist, ist nicht ohne weiteres ein öffentlich-rechtiicher

Status, wenn das auch gewöhnlich zutrifft. Es handelt sich hier

doch anderseits um die Zugehörigkeit zu einer Familie oder doch

wenigstens zu einem der Familie verwandten Verhdltnis,^^) Die

»Beziehung zu einem staatlichen Moment,"***)

welche die landesherrliche Familie von anderen unterscheidet, er-

scheint nicht ausreichend, um aus der Zugehörigkeit zu ihr

einen öffentlich-rechtlichen Status"*^*) zu machen. Dies wäre viel-

mehr nur dann anzunehmen, wenn an der Frage der Agnatenquali-

41) Vgl. Rehm a. a. O. S. 123/124. Da6 ein Verband sich nach außen
als öffentlich-rechtlicher, nach innen als privatrechtlicher
darstellt, kommt auch sonst vor. Beispiele dafür bieten die vielen Aktienge-

sellschnftcn der Gegenwart, die Eisenbahnen betreiben, ferner die großen Ko-

lonialgeseilschaiten der Vergangenheit, die Reiche gegründet und beherrscht

haben. 0ch verdanke diese Beispiele Herrn Professor Westerkamp).

42) Triepel, S. 94.

43) Auf diese famiüenrechtliche Beziehung stützt Stoerk. S. 17/19, seine

Behauptung. Bei ihm scheint mir aber die Berührung der Frage mit dem
Staatsrecht zu sehr in den Hintergrund gedrängt

43a) Rehm a. a. O. S. 123.
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tat in jedem Fall das öffentliche Interesse in vorwiegendem Mafle

beteiligt wäre. Das ist aber, wie früher darzulegen versucht wurden

nicht der Fall.

g) Sieht man so in der Agnatenqualität einen privatrecht-

fichen Status, so folgt daraus nach dem frOher Daigelegteo ohne

weiteres, da6 eme Rechtsstrettigkeit über sie eine baigeiliche ist

Damit ist für den Prozeß über die Zugehörigkeit zum

landesherrlichen Hause die Zuständigkeit der Gerichte be-

gründet

h) Auf anderem Weg kommt Rehm^) zu demselben Er-

gebnis. Er bezeichnet zwar, wie sclion öfter erwähnt, die Mit-

gliedschatt im fürstlichen Hause als einen öffentlich-rechtlichen

Status. Aber es ruht, sagt er,

„jene Zuständigkeitsgesetzgebung vom 27. Januar 1877

auf den Rechtsanschauiingen damaliger Zeit. Damals sprach

man aber noch von Phvatiürstenrecht und rechnete dem-

zufolge, wie Familienzugehörigkeit sonst» auch Familien-

zugehOrigkeit zu regierenden Häusern zu den Privatrechts-

sachen. *

i) In Frage körmte noch kommen, ob für die bürgeriidieo

Rechtsstreiügkeiten des Hauses Lippe die ordentlichen Gerichte zu-

sttndig, oder ob besondere Gerichte auf Grund von B. G. O. V.

G. § 5 berufen seien. Es hat jedoch Lippe von dieser Befugnis,

für Angelegenheiten seines Herrscherhauses ein besonderes Gericht

zu schaffen, keinen Gebrauch gemacht. Vielmehr ist durch die

landesherrliche Verordnung vom 30. Oktober 1879, § 1, das Land-

gericht zu Detmold für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten des

Fürstenhauses als zuständig erklärt worden.

Demnach hatten die ordentlichen Gerichte dar-

44) Rehm S. I25n26. Vgl. a. a. O. auch S. 314. Ohne weHere Be-

gründung kommt, wie bereits erwähnt, auch das La n d g e r i cht Detmold
in dem ziüerten UrteU vom 10. Juni 1903 zum gleichen Resultat
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Iber entscheiden können, ob Graf Ernst Agnat des

riauses Lippe sei.

II.

Zutreffend scheint mir auch die weitere Behauptung Stoerk's,

iaö die Frage der Zugehörigkeit des Grafen Ernst zum
^ause Lippe ffir die Entscheidung des Thronstreits

materiell präjudiziell sei. Mit anderen Worten: Die Ent-

scheidung des Thronstreits hing lediglich davon ab, ob Graf Ernst

Agnat war oder nicht.

Zwar hat Triepel*^) mit Recht hervorgehoben, dafi noch

andere Punkte t)ei der Entscheidung des Thronstreits hätten in Frage

kommen können. Aber sie sind tatsächlich ganz zurückgetreten.

Es beweist dies schon die Tatsache, daß die Begründung des

Scliiedsspruchs ihrer mit keinem Worte gedenkt. Diese Begrün-

dung beschäftigt sich auf 43 von 45 Seiten mit nichts ande-

rem als der Frage: War Modeste v. Unruh ebenbürtig oder nicht?

Au6erdem wu'd nur noch au! der letzten Seite kurz erwähnt, dafi

es, da Modeste v. Unruh ebenbürtig sei, auf die Frage, ob eine

Anerkennung der Ehe vorliege, nicht mehr ankomme. Andere

Gründe für die im Schiedsspruch enthaltene Entscheidung sind

nicht erwähnt Tatsächlich Ist auch der ganze Thronstreit nur da-

durch hervorgerufen worden, dafi man über die Agnatenqualität

der Biesterfelder stritt. Daraus folgt, daß die Frage der Agnaten-

qualität im ganzen Thronstreit die allein entscheidende war.

III.

Ganz anders verhält es sich mit der folgenden Frage: Wäre

eine vorbeigehende Entscheidung eines ordentlichen Gerichts über

die Zugehörigkeit des Grafen Emst auch formell für die Ent-

scheidung des Thronstreits präjudiziell gewesen? Mit anderen

45) Tri^ S. 92/93.

46) S. 4—47 der amUlcbeii Aiugabe des Schiedsspnidit. Die Begribidaqg

begiimt mit S. 3. S. 3—4 enUilli eine kuizc Daitcgaiig des Tatbestandes.
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Worten: Wären die Parteien im Thron streit ohne weitere

verpflichtet gewesen, die Frage der Thronfolge nacl

dieser Entscheidung des ordentlichen Gerichts Qbei

die Präjudizialfrage der Zugehörigkeit des Graieii Ernst zun

Hause Lippe zu regeln?

Stoerk bejaht diese Frage. Wie er darüber denkt, zeigt er

am deutlichsten durch Zitierung der von ihm ausdrücklich für 2»

treffend erklärten Worte Zängerles^''):

„Hieraus ergibt sich, daß, ist nur einmal die Statusira^".

festgestellt**), der hiernach Berechtigte nach der Lippe

Detmold'schen Verfassungs*Urkunde unbedenklich da

Thron besteigen darf, ohne dafi er ihm von irgend j^

mand auf Grund des öffentlichen Rechts streitig gemacU!

werden könnte."

Stoerk zieht dann seinerseits noch die praktische Folgerung

»Würde sich der . . . Fall ereignen, dafi dem Ausspnid

des Richters im lippischen Lande kehie Folge gegebei

würde, so würde . . . nach Art 77 der Refchsverfassuos

der Bundesrat als oberste Rekursinstanz wegen Justizvü

Weigerung in Wirksamkeit treten."

Diese Ansicht gründet «S^oeri^ offenbar auf den Begriff dei

logischen Einheit des Rechtssystems.") Es ist diesen

Begriff, der bei Stoerk überhaupt eine sehr große Rolle spielt

Infolgedessen wird er von ihm öfters auch da angewandt, wo ei

zu Konsequenzen führt, die praktisch nicht anwendbar erscheinea

47) Stoerk, S. 81. Er siUert die folgenden Worte aus Zängirti,

Thronfolge in Lippe-Detanoldj S. 39.

4Qd.li. dufdt die onlentlichen Oeridite.

4Q Stoerk, S. 79/80.

50) Die Fhiget ob, falls die Vonussefaing sotrtfe, daS die Parteien im

Thronstrelt verpUlditet seien, sich nach der Entscheidung des ordentlichen G^

rtdits zu richten, und sie dies nicht täten, der Bundesrat wirldich auf Grund

von Art. 77 der Reichsverfassung zuständig wäre, mag hier uneröilert bleibcr.

51) Vgl. Stoerk's Bemerliuagen auf Seite 79—82, besonders S. 80, Ai^

merkung, ferner S. 41 bis 43.
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Schon vor Staerfc haben in alter Zeit Paulus und in neuerer

^uchta der Logik im Rechtssystem eine übermäßige Bedeutung

u Teil werden lassen. Jhering ist diesen Bestrebungen scharf

ntgegengetreten und das m. E. mit Recht Denn dieJurispru-

enz ist eben keine angewandte Logilc, sondern eine eminent

taktische, oft rein empirische Wissenschaft. Sie hat in erster

Jnie den Bedurinissen des Lebens Rechnung zu tragen. Solche

Bedürfnisse zwingen aber nicht selten zu Bestimmungen, die den

Erfordernissen der reinen Lx>gik nicht entsprechen.

Bin anschauliches Beispiel bietet die Bestimmung unserer

'ivilprozcßordnung Über die objektiven Grenzen der Rechtskraft

§ 322, Abs. 1). Der Logik widerspricht die Möglichkeit, daß A
m Prozefi um die Zinsen siegt, weil er Gläubiger des Kapitals sei,

m Prozefi um dasselbe Kapital dag^en abgewiesen wird. Das

>raktische Bedürfnis aber fordert diese Möglichkeit, weil die Par-

eien bei einem Streit um die Zinsen erfahrungsgemäß bei weitem

licht die Mühe auf den Gewinn eines Prozesses richten, wie bei

sinem Streit um das Kapital.

Nicht anders steht es mit der Frage, ob dann, wran ver-

>chiedene Behörden über dieselbe Sache zu entscheiden haben,

die eine an eine vorhergehende Entscheidung der anderen gebun-

den ist Für Stoerk unterliegt es offenbar keinem Zweifel, dafi

man diese Frage ganz allgemein bejahen könne. ^) Aber dies

ist keineswegs der Fall. Die Frage, ob und inwieweit die ordent-

hchen Gerichte, die Verwaltungsbehörden und die Verwaitungsge-

52) Jhering, Der Besitzwille, S. 274—284. Vgl. besonders S. 282, wo er

von dem
»soaverlneii Obenmtt des Bidi in sldi sdtMt ziuOckzIefaenden Denkens

gegenflber dem positiven Recht*

spricht Bei Jhering sind auch die nach dieser RIditung besonders hervomigen-

den Stellea von Paolus nnd Puchta idttert.

53) Vgl. über den Gegensatz von Logik und Praxis gende in dieser

nage besonders klar Stölzel, Schulung, Bd U, S. 104—105.

54) Vgl* Stoerk. S. 42/43. Hicfsegoi oUt Recht Tritpel, S. 56/57.
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richte gegenseitig an ihre Entscheidungen gebunden sind, ist eint

sehr bestrittene.^) In einem Fall findet sich sogar eine direkt<|

Bestimmung des Gesetzes dahin, dafi eine Behörde nichl

gezwungen ist, sich nach einer Entscheidung der anderen zu ridi|

ten. Aus § 261 St. P. O. folgt nämlich, daß der Strafrichter

eine vorausgegangene Entscheidung des Civilrichters über eint

Präjudizialfrage nicht gebunden ist Vom Standpunkt der Logik

Hefie sich auch hier geltend machen, dafi beide Richter ffir de»

selben Staat richten und dafi dieser doch nicht einmal so, ds

nächste Mal anders entscheiden könne. Aber auch hier ist dk

Abweichung von der Logik durch praktische Erwägungen geboten.!

Denn das Verfahren des Strafrichters ist ein anderes als das d«

Zivihnchteis. Der letztere hat nur das unter den Parteien Streitige

zu entscheiden, der erstere dagegen die Wahrheit von Amtswego

55) Die Literatur ist bei Triepet, S. 56/57 angegeben. Hlnzuzufflgen ü

O. ^er, Verw. Recht, S. 200 ff.; R, Schmidt, Ovilpiozefiredit, S. 124.

Aufmedcsam machen mOchte leb hier noch darauf, daß in Preufien a
Anfechtung einer Polizeiverordn ung zwei mOgUcfa sind. B

kann die Verordnung selbst mit der zu ihrer Durchführung ergangenen polize

liehen Verfügung auf dem Wege des Venvaltungsstreitverfahrens angefodite

werden. Oder der auf Grund dieser VerordnunjT strafrechtlich Verfolgte kair

die Ungiltigkeit der Verordnung einwenden. In dem ersten Fall ist RevisiiHis-

instanz das Oberverwaltungsgericht, in dem zweiten des Kammergericht

Beide CiPrichte können in verschiedenem Sinn entscheiden. Als Beisp«"

dafür mag folgender, aus »Das Recht' 5. Jahrgang (1901) S. 200 entnommeaa

Fall dienen:

.Das Kammergericht hat unterm 20. Dezember 1900 entschieden, dai

nach § 147, Nr, 3 der Gew. O, alle nicht hierzu approbierten Per-

sünen strafbar sind, welche sich als Arzt bezeichnen, ohne daß t'\

prüfen ist, ob die Bezeichnung den Glauben erweckt, der Inhal«

dieses Utels sei eine geprüfte Medizinalpeison. Hieibei ist es vaA

uneifaeblich, ob die Besdchnung Ant schlechthin, oder in iigend einer

Zusammensetnnig, wie z. B. Wundarzt, Augenarzt, Natniaizt, Tiennt.

Hosp. med., Homöopath, gebfattdit oder mit einem Zusatz (olmr

Approliation) veneben ist . . .

... Im en^gengesetzten Sinn hat das preufiische Otiervemiraltuiigi-

geridit nntenn 6. September 1888 und 5. Olctober 1896 entscfaiedoL'
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u ennttteln. Der Orund dafür liegt in dem weit grdfieren Offent-

chen Interesse an einer Entscheidung des Stralrichters.

Genau die gleichen Gründe, welche für die Schafhing von

f 261 St P. O. maßgebend waren, ^d auch für die Frage mafi-

^ebend, die hier entschieden werden soll: Würde eine vorher-

gehende Entscheidung des Zivilrichters über die Agnateriquahtät

Les Grafen Emst für die Entscheidung des Thronstreits bindend

rewesen sein? Auch hier sprechen dieselben praktischen Gründe

^egen die ausschliefilidie Anwendung der Logik, welche zur Be-

ahung führen würde. Noch weit stärker als zwischen Zivilprozeß

ind Strafprozeß macht sich hier der Gegensatz von Öffenth'chera

ind privatem Interesse geltend. Die Frage, ob jemand Agnat des

Ippischen Hauses sei, ist ganz überwiegend von privatem Interesse.

Das ist früher"^ gezeigt worden ; nur darauf beruht ja die Zustflndig-

veit der ordenthchen Gerichte zur Entscheidung über die Agnaten-

ijualitat. Die Frage dagegen, wer Thronfolger in einem Staate sei, ist

eine öffentlich-rechtliche im höchsten Sinne des Wortes. Deshalb

müssen in einem Streit über die Thronfolge alle Fragen von Amts-

wegen geprüft werden. Es ist somit völlig ausgeschlossen,
daß die Entscheidung eines Thronstreits allein durch

eine zivilprozessuale Entscheidung über einen prä-

judiziellen Punkt getroffen werden kann.^0

An dieser Entscheidung wird auch dadurch nichts geändert,

daß das Urteil des Zivilgerichts ein Feststellurigsurteil sein würde.

Zwar entnimmt Stoerk offenbar ein weiteres Argument für seine

Ansicht aus einer von ihm behaupteten besonderen Natur

56) Sette B0^80.ig/-^A

56a) Vgl. die früheren Ausführungen S.-^.^/

57) Gegen die im Text vertretene Ansicht außer Stoerk noch Krick a.

a. O. S. 27 ohne weitere Begründung, offenbar auch Pereis a. a. O. S. 36.

Für dieselbe Arndt a a. O., S. 46, Ana. 2, Rehm a. a. O., S. 314 u. 319,

ßomhak, Anoaleo. 1904, Heft 1, S. 57.
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der Peststellttngsurteile. Wenigstens sagt er an m
Stelle B^), es brauche

„keineswegs die Wirkung des Feststellungsurteils auf dk

Sphäre des Privatrechts begrenzt zu werden."

Ein Grund fttr diese Behauptung ist aber nicht etsiditliikl

Die von Stoeri^ angeführte Tatsache, die Feststellmig sei
\

„keineswegs bloß Folge eines privatrechtlichen Anspruchs,*'^'

ist zutreffend, beweist aber nichts. Ähnlich steht es mit der asj

anderem Orte^<^) aufgestellten Behauptung, dafi •

»das lechtliche Interesse an der Peststdlung . • . In dq

Bedrohung öffentlicfaer Interessen sdnen Orund baboj

kann." '

Ganz abgesehen davon, daß diese Frage sehr bestritten ist''),

wäre damit noch nicht bewiesen, dafi ein FeststeUungsurteü do

ordentlichen Gerichte einen rechtlichenZwang auch auf

lich-rechtliche Streitigkeiten und ihre Entscheidung ausübt. Sii|

beweist höchstens, daß

»der psychologische Druck ... auf die von ihm b^:

troffenen Rechtsuntertanen*

sich auch in öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten geltend nuidili

Daß das Urteil eines ordentlichen Gerichts über eine für ein«

Streit des öffentlichen Hechts präjudizielle Frage auch auf dieses^

58) Stoerk S. 29. Die Stelle ist gesperrt gedruckt. Auch Triepei iii^i

sie S. 27 in dem im Text angegebenen Sinne auf.
I

56) Sioerk S. 29. i

60) Stoerk S. 41. !

61) In demselben Sinne wie Stoerk: K. O. 16, S. 390/91 ; 0. L <J

Hamburg in Seuff, Arth, 41 Nr. 167, S. 259; PUtlng, § 48 Anm. 6, S. 209

Gaupp-Stein zu § 256, UI, la; Petersen-Anger zu § 256, Anm. 13; Pia^'

OvUpr. n S. 19; Strudtmann-Kodi zu § 256, Anm. 5.

Dagegen /?. Schmidt, S. 693, Anm. 3. Seuffert zu § 256 Anm. 24

Abs. II; Wach. Der Feststellungsanspruch S. 54—56 und Handbuch I S. 6l*|

Nr. 4; Weißmann S. 158; Rehm S. 318.

62) Diese Worte aus R. Leonhard, Der Anspruchsbegriff des B. G.

Zeitschrift für Qv. Prozeß Bd. 15 S. 356 werden auch von Stoerk S. 42
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len gröfiten psychologischen Druck ausübt, ist selbstverstand-

Ich und von niemand bestritten. Dieser psychologische Druck

vird sogar in der Regel so stark sein, daß die Parteien den Streit

r^T nicht fortsetzen mögen. Darauf kommt es aber hier nicht

in. Hier fragt es sich lediglich, ob das Feststellungsurteil ab-

deichend von dem gewöhnlichen Urteil emen rechtlichen Ein-

lufi auf euien Streit des öffentlichen Rechts habe. Und dafür

lat Stoerk kein Argument beigebracht, das irgendwie beweisend

xräre. Somit bleibt das Ergebnis in diesem Punkte:

Ein von den ordentlichen Gerichten gefälltes Feststellungs-

irteil über die Agnatenqualitat würde den Thronstreit

formell noch nicht entschieden haben» obwohl die Frage

materiell die Entscheidung des Thronstreits präjudiziert.

IV.

Aber selbst wenn man sich im Punkte III der Ansicht Stoerk's

anschließen wollte, daß die Entscheidung eines Zivilgehchts über

die Agnatenqualität den Thronsfareit auch formell zur Entscheidung

bringen könnte, so wfire damit noch nicht die weitere Behaup-
tung Stoerk's bewiesen, daß dieser Weg auch der einzig

mögliche sei. Sie ist vielmehr mit aller Bestimmtheit zu ver-

neinen.

a.

Angenommen, daü die Eiledigung eines Thionstreits durch

eine zivilprozessuale Entscheidung eines präjudiziellen Punktes

mogiich sei, so hat dies noch nicht zur Folge, daß die Parteien

gezwungen sind, diesen Weg einzuschlagen. Oezwungen sind sie

vielmehr erst dann dazu, wenn es keinen anderen Weg gibt, oder

dieser andere Weg solange nicht ehigeschlagen werden darf, als

der erstere möglich ist.

Es wäre aber zunächst meriiwürdig, wenn es keinen anderen

W^ zur Entscheidung von Thronstreitigkeiten in einem deutschen

Staate geben sollte. Denn nicht immer liegt der Fall so^
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dafi Thronstreitigkeiten lediglich von einem Präju-

dizialpunkt abhängen, dessen Entscheidung durch

die ordentlichen Gerichte möglich ist Ebensogut kann

die Entscheidung darüber, ob jemand thronfolgeberechtigt ist, vod

Fragen abhängig sein, die zweifellos nicht der Zuständigkeit dci

ordentlichen Gerichte unterliegen.

Dahin gehört zum Beispiel das Erfordernis einer bestimmteo

Religion. In Deutschland findet es sich nur in der WOrttembeigi'

sehen Verfassungsurkunde § 5, wo Zugehörigkeit zu einer der

christlichen Kirchen verlangt wird.®^) Im Ausland wird in einer

ganzen Reihe von Staaten Zugehörigkeit des Herrschers zu eine:

bestimmten Konfession verlangt [Sie werden b^Rehm^^) einzeln

i

au^ezählt]

Im Staatsrecht des alten deutschen Reichs (Sachsenspiegd

und besonders Goldene Bulle) gab es noch eine Reihe weiterer

Anforderungen in Bezug auf geistige, körperliche und moralische

Tauglichkeit, die heutzutage allerdings in Wegfall gekommen sind.

Femer kann die Möglichkeit der Sukzession von der Rechts*

gdlttgkeit euies vor dem Tfaronanfall erfolgten Thronfolgeverzichls

abhingen, dessen Bedeutung bekanntiich sehr streitig ist.^^*')

Wie wird in all diesen Fällen, wo die Thronfolgefähigkeit

von Vorfragen öffentlich-rechtlicher Natur abhängt, der Thronstreit

entschieden?

Darauf mufi die Antwort lauten: durch ein Oesetz des

betreffenden Staates.

Hier knüpft sich allerdings sofort die Streitfrage an, ob zu

einem solchen Gesetz, insoweit dadurch Rechte der Agnaten be-

63) Über die bestrittene Bedeutung dieses § vgl. Gaupp, Staatsrecht des

KöiUgreidis Wfirttemberg, S. 55, Mohi, Staatsrecht des Königreichs Wflrtteith

beig Bd. I S. 17Sff., Refun a. a. O. S. ISd^ bei dem ein Teil der neueren

Literatur tngtffSben ist

63a) Rehm a. a. O. S. 183/184.

63b) Vgl. daiQber ausftthrlich Rehm a. a. O. S. 399-417, wo auch die

Uteratnr der Frage angegeben Ist
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rtthrt werden, deren Zustimmung erforderlich ist oder nicht. Von

ihr mag jedoch vorläufig abgesehen werden. Sicher ist jedenfalls

und von keiner Seite bestritten, daß die Re^^elung durch Landes-

gesetz mit Zustimmung der Agnaten möglich ist.^^)

An dieser Mögiichlceit wird nun auch dadurch nichts ge-

ändert» dafi aufierdem noch die zweite Möglichkeit bestände, den

für die Entscheidung präjudiziellen Punkt durch ein Urteil der

ordentlichen Gerichte zu erledigen.®*) Aucii Stocrk hat weder be-

hauptet noch Gründe dafür beigebracht, daß die Entscheidung im

lippischen Streite nicht durch Gesetz mit Zustimmung der Agnaten

hatte erfolgen können.

Weiter macht es aber keinen Unterschied, ob dies

Gesetz selbst die Entscheidung trifft, oder ob es die-

64) bi dieser Weise ist denn auch in Schwaizbarg-Rudolstadt ein Oesetz

mit Zustinimtiiig der Agnaten zur Efgünzung der bisherigen Bestimmungen Aber

die Thronfolge eigangen. Vgl. dessen Inhalt bei Rehm a. a. O. S. 19/20.

36/38, 187/191.

In Frage könnte kommen, ob es noch einen dritten Weg dahin gebe,

daß die Thronstreitigkeiten durch Vertrag der Agnaten ohne Landesgesetz mit

Wirkung für den Staat erledigt werden. Diese Frage ist aber mit G. Meyer,

Staatsr. S. 233, Schäcking a. a. O. S. 43 und Triepel S. 107 zu verneinen.

Denn die Thronfolge ist eine Angelegenheit des öffentlichen Rechts des Staates

Lippe, und es gilt hier in einem iibertragenen Sinn der Satz: .jus publicum

privatorum padls mutari non potest* In dem besonderen Falle steht aufier-

dem § 5, Abs. 3 der Hppiscfaen Verordnung vom & Juli 1836 betrdfend die

Inndstflndische Verfassuugs-Urlcunde im Wege. (Vgl. Sioerk, Handb. der deutschen

Verfassungen S; 564).

Die weitete Frage, ob und unter welchen Umatihiden der Bundesrat

tinen Thronfolgestreit in einem deutschen Staate entscheiden kann« mag hier

tmeiOrtert bleiben.

65) Vgl, Pereis S. 36, Anm. 2.

.Ob es sich empfiehlt, Thronfolgefragcn implicite im Wege des Zivil-

prozesses entscheiden zu lassen, ist eme rechtspolitische Frage."

DaB man aus der Bestimmung von G. V. G. § 16. S. 2:

.Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden*

nicht folgern kann, der Thronstreit könne, falls ein Urteil eines ordentlichen

Gerichts Aber den präjudiziellen Punkt mögilidi wäre, auch nur auf diesem

Wege erledigt werden, bedarf wohl Icehier Erörterung.
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selbe einem von ihm eingesetzten Schiedsgerichte Ober

tragt. In gleicher Weise hat ja der Bundesrat wiederholt von

seiner ihm durch Art. 76, Abs, 1 der Reichs-Verfassung gegebenen

Befugnis zur Entscheidung von öffentlich rechtlichen Streitigkeiten

zwischen deutschen Staaten Gebrauch gemacht, indem er einei

von ihm eingesetzten AustrSgalinstanz die Entscheidmig abertrug

So hat der Bundesrat zum Beispiel dem Oberappellationsgerichi

zu Lübeck die Entscheidung des Streites zwischen Preußen und

Sachsen über die Berlin-Dresdener Eisenbahn im voraus über-

tragen. Die Giltigkeit des von diesem Gericht 1877 gefällten

Spruches ist von keiner Seite in Zweifel gezogen worden/*)

Die Zuständigkeit des Dresdener Schiedsgerichts

beruht aber in der Tat auf einem mit Zustimmung der

Agnaten ergangenen Gesetz. Denn sie beruht:

1. auf dem lippischen Gesetz betreffend die Erledigung des

Thronstreites vom 17. Oktober 1896^0:

,Die nach dem anliegenden Schiedsverbnge herbeige

führte Erledigung des Thronstreits ist für die Thron-

folge im Fürstentum Lippe maßgebend."

2. auf dem Schiedsvertrag^^):

»Die Unterzeichneten . . . «schliefien für sich und die

Linien, deren Chefs sie sind; folgenden Verhag:

§ 1.

Die Frage, wer nach Erledigung des . . . Throns zur

Regierungsnachfolge im Fürstentum Lippe berechtigt

66) Über drei weitere Fälle, in denen der Bundesrat dem Htichsober-

handelsgericht oder Reichsgericht die Entscheidung übertragen hat, vgl. v. Seydii

Komment. S. 406/407.

Eine ganz andere Frage, die aber hier nicht in Betracht kommt, wäre

die, ob der Bundesrat gezwungen ist so zu verfahren oder ob er auch selbst

entscheiden tunn. Die Uteratur darüber s. bei Pereis a. a. O. S. 40—45. Da-

zu Kruk a. a. O. S. 34-42.

67) Abgedruckt bei Trupei S. 115/116.

6^ Abgedruckt bei Triepa S. 116/118.
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und berufen ist, soll . . . schon jetzt durch den Spruch

eines Schiedsgerichts entschieden werden."

Der Vntrag ist von den Chefs der 3 Linien unterzeichnet.

Hiernach gründet sich der Schiedsspruch auf ein mit Zustimmung

der Agnaten ergangenes lippisches Landesgesetz.

Gegen diese Konstruktion Idfit sich allerdings noch ein Ein-

wand eiheben: Es haben nicht alle Agnaten, sondern nur die

Chefs der 3 Linien, wenn auch

„für sich und die Linien, deren Chefs sie sind,"

den Vertrag abgeschlossen, ist er dadurch auch für die übrigen

Agnaten rechtsverbindlich?

Die Frage wird im zweiten Teile der Abhandlung ein-

gehend geprüft werden, und es soll dort bewiesen werden, daß

der Schiedsvertrag und damit auch der Schiedsspruch für alle

Agnaten des Hauses Lippe rechtsverbindlich ist.

Die vom Schiedsgericht gefflllte Entscheidung
trägt also rechtlich denselben Charakter, wie wenn
sie direkt durch ein Landesgesetz mit Zustimmung
aller Agnaten getroffen worden wäre.

Bomhak'^^) hat behauptet, dafi der Schiedsspruch aufier-

dem eine

„reichsrechtliche Grundlage in Art. 76 der Reichs-

verfassung'' finde, weil

»der nach Art 76 der Rdchsveifassung auf Anrufen eüies

Teils zum gfliltchen Ausgleiche von Verfassungsstreitig-

keiten in einem Bundesstaate berufene Bundesrat . . . auf

Anrufen vom Prätendenten auf den lippischen Thron den

69) Dafi sich die Sache zeitlich in umgekehrter Reihenfolge entwickelt

tiat, Indem der Schiedsvertrag zueist abgeschlossen wurde, und dann erst das

lippiscfae Gesetz vom 17. Oktober 1S96 erging, ist fttr die juristische Konstruk-

tion ganz gleichgUtig. VgL aber Rehm a. a. O. S. 40.

70) Vgl. Seite 71—73.

71) Bomhak a. a. O. S. 57.
.
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Reichskanzler mit einem Vermittlungsversuche betraut und

dieser . . . den Schiedsvertrag zustande gebracht"

habe. Ob diese Auffassung richtig ist, erschehit mmdestens zweifel-

haft. Sie ruht zunächst au! der sehr bestrittenen Ansicht, da6

man den Anspruch eines Prätendenten auf den Thron eines Staates

stets als Verfassungsstreitigkeit dieses Staates betrachten könne.'^)

Ferner läfit sich daran zweifelt^ ob darin, daß der Bundesrat den

Reichskanzler eisuchtt euien Vermittlungsversuch zu machen, und

dafl dieser den Sdiiedsverbfag zustande bringt, eine Entscheidung

im Sinne des Art« 76 der Reichsverfassung gefunden werden

kann.^^) Doch möchte ich die Ansicht Bornhaks nicht ganz von

der Hand weisen. Sie würde eine weitere rechtliche Grundlage ffir

den Sdiiedsspruch darstellen, falls eine solche noch nötig wäre.^^)

Wie man aber auch über diesen Punkt denken mag, jeden-

falls ruht auch ohnedies — das dürften die bisherigen Ausführungen

ergeben haben — der Schiedsspruch auf einer rechtlich völlig

ausreichenden Grundlage. Mit Recht sagt deshalb Bomhak ^^):

«Dieser Schiedsspruch und der ihm zugrunde
liegende Schiedsvertrag ist . . . rechtlich so

fest verankert, daß jedes Rütteln an ihm un-i

möglich ist"

b. I

Anderer Ansicht ist allerdmgs» wie schon erwflhnt» Stoefk}\

Nach ihm muß
|

,dem Ausspruch des Dresdener Schiedsgerichts nicht!

wegen seines materiellen Inhalts, sondern wegen seiner

|

prinzipiellen Minderwertigkeit gegenüber der^

72) Die Literatur über diese Frage ist eingehend bei G. Meyer, Staats-

recht, S. 712, Anin. 9 angegeben. Hinzuzufügen ist seitdem noch außer Born

hak im entgegengesetzte]^ Sinn v. Seydel, Abhandlungen, neue Folge S. 203/204

und Pereis a. a. O. S. 48. Refim S. 320.

73) Vgl. V. Seydel a. a. O. S. 204.

73a) An Bomhak hat sich hier Ansdiütz S. 1/2 angeschlossen.

74) Bornhak a. a. O. S. 57.
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deutschen Rechtsprechung, wegen seines mangeln-

den rechtlichen Fundaments die ordnende Krait"

abgesprochen werden.

Dafi das rechtliche Fundament des Schiedsspruchs kein

„mangelhaftes" ist, glaube ich hinreichend dargelegt zu haben.

Worin könnte aber sonst die ^^prinzipielle Minderwertigkeit gegen-

über der Rechtsprechung" liegen? Wenn nicht in der Begründung,

etwa in der Wirkung? Darin scheint denn auch Stoerk den

Unterschied zu sehen. Er schreibt dem Feststellungsurteil eine

in objektiver wie subjektiver Beziehung sehr ausgedehnte Rechts-

kraftwirkung zu, wahrend er diese dem Schiedsspruch nicht

zuschreibt. Nach ihm ist zunächst in objektiver Beziehung das

Feststellungs urteil imstande, nicht nur den vorliegenden Streit

vollständig zu erledigen, sondern noch nach allen möglichen

anderen Seiten seine Wirkung auszuüben. Der einzige Grund,

auf den sich diese Auffassung stützt» scheint mir wieder der Be-

griff der logischen Einheit des Rechtssystems zu sein. Darauf

weist wenigstens der Abdruck eines Satzes von Laband hin, das

Feststellungsurteil enthalte

.die imperative an die Parteien wie an die Oigane der

Rechtspflege, sich so zu verhalten, wie es den aus dem
Peststellungsurteil abzuleitenden logischen
Schlußfolgerungen entspricht",

und der darauf folgende Satz Stoerks:

.So kulminiert denn im Feststellungsurteii die Kraft des

juristischen Syllogismus, der aus dnem urteilsmäfiig fest-

gestellten subjektiven Recht hemus da ausbaut und auf-

baut, wo bisher etwa schwankender Boden der Gestaltung

sicherer Rechtsbeziehungen hinderlich gewesen ist/^')

75) Sto^, Thfonfolge im Fttfstcntttm Lippe^ S. 21.

76) Ober die auffallend weitgehenden Wirkungen, die Stoerk dem Pert«

stdlungsurteil zuschreibt, vgl. Stoerk a. a. O. besonders S. 42/43.

77) Stoerk S. 30. Daß der Satz Labands nicht das «ludrackcil SoO, WIS
Stoerk in ihm findet, hat schon Tripel S. 27 betont
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Daß der Begriff der logischen Einheit des Rechtssystems oft

zu juristisch falschen Konsequenzen führt, auch bei Stoerk, ist

schon frtiher betont worden.^*) Im vorliegenden Fall hat er Stoerk

sogar in direkten Widerspruch mit § 322 C P. O. gebrachtf<) Es

ist bereits erwähnt worden» dafl dieser § des Gesetzes prak-

tischen Erwägungen seine Entstehung verdankt, während er mit

der reinen Logik in Widerspruch steht. Er ist aber positives Recht,

und gilt als solches für die Feststellungsurteile wie für andere Ur-

teile schon allein deswegen, weil das Oesetz keine Ausnahme

8tatuiert'<0 ^ Abhandlung gezeigt werden wird,

ist die objektive Rechtskraftwirkung des Schiedsspruchs die gleiche

wie die des Urteils, also auch wie die des Feststellungsurteils.

Hinsichtlich der subjektiven Wirkung besteht schon deswegen keine

Minderwertigkeit des Schiedsspruchs gegenüber dem Feststellungs-

urteil, weil der Schiedsspruch fOr alle Agnaten rechtsverbhidUch ist

Ein Qrund für die „prinzipielle Minderwertigkeit" des Schieds-

spruchs läfit sich demnach in rechtlicher Beziehung nir-

gends finden.

Auch inderZusammensetzung desDresdener Schieds-
gerichts Hegt kein Grund, dasselbe als .minderwertig g^enOber
der deutschen Rechtsprechung« zu betanchten, wie dies die folgen-

den Worte Stoerk's anzudeuten scheinen:

„Es verbirgt sich natürlich unserer Kenntnis, weiche Um-

stände und Einflüsse dafür entscheidend gewesen sind,

gerade zu dem Mittel zu greifen, dessen umständlicher

Apparat in so grellem Gegensatz zu semer Leistungsfähig-

keit steht." »0

78) Sdte 26/27.

79) Stoerk S. 42. Zur BcgrOnduQg veiweise ich auf die schlagenden Am-
fOhrungen Triepels S. 25/28^ dJe Idi für durchaus zutreffend und enchöpfend halle

80) Vgl. darüber am klarsten Weißmann S. 122: .Die positive Rechts-

kraft des Feststellungsurteils reicht in objektiver Beziebiiog so weit, als das flu

statthaft erkannte Feststellungspetitum leicht*

81) Stoerk S. 15.
.
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Wiie man nadi der Ansicht Stoerks veifabren, so wäre der

Streit auf dem Wege Uber das Landgericht asu Detmold und das

Oberlandesgericht zu Celle an das Reichsgericht gelangt. Hier

hätte ein Senat in der Besetzung mit einem Senatspräsidenten oder

dem Reichsgerichtsprflsidenten und 6 Reichsgerichtsraten zu ent-

scheiden gehabt Im Schiedsgericht dagegen haben neben dem

König Albert von Sachsen der Reichsgeriditsprasident, 2 Senats-

präsidenten des Reichsgerichts und 3 Rcichsgerichtsräte gesessen.

Der einzige Unterschied in der Zusammensetzung war der, daß

hier statt einem Reichsgerichtsrat der König von Sachsen, und

daB statt 2 wdteren Reichsgerichtsraten 2 Senatspräsidenten des

Reichsgerichts mitgewirkt haben.

Aber die wichtigsten Fragen wären bei der Entscheidung

durch die ordentlichen Gerichte gar nicht zur Beurteilung des

Reichsgerichts gelangt. Denn die Frage» welches Ebenbflrtigkeits-

recht im Hause Lippe gegolten habe, unterlag als eine dem lippi-

schen Landesrecht angehörige so wenig der Nachprühmg der

Revisionsinstanz wie die tatsächliche Feststellung hinsichtlich des

Geburtsstands der Modeste v. Unruh. Es wäre also für die ent>

scheidenden Fragen das Oberlandesgericht die höchste Instanz

gewesen. Dafi aber ein aus 5 lichtem des Oberiandesgerichts

bestehendes Gericht tauglicher oder „unabhängiger" wäre als ein

aus 6 Richtern des Reichsgerichts und emem ganz besonders ge-

achteten gekrönten Haupt bestehendes, dflrite wohl niemand be-

haupten.**)

Das Ergebnis der Ausführungen zu b. mag dahin zusammen-

gefaßt werden: Es liegt kein Grund vor, aus dem der

Schiedsspruch gegenüber der Entscheidung eines

S^ Es sei noch darauf aufmerksam gemacht daS gerade die Veibrecfaen,

bd deren Beurtenung es am meisten auf UnabhSngigkeit ankommt, Hoch- wid
Landeaverrat gegen Kaiser und Reldi, der sofortigen Entsdieidung des Reichs-

geiichts ufltefBtelien.
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ordentlichen Gerichts i»prinzipiell minderwertig* und

deshalb ohne «ordnende Kraft" sein sollte.

c.

Selbst wenn der einzige Weg zur Entscheidung
des Thronstreits eine Entscheidung des bekannten
Prfljtidizialpunktes wäre, so brauchte diese nicht durch
das Urteil eines ordentlichen Gerichts zu erfolgen.

Denn nach den Bestimmungen der Zivilprozeßordnung §

1025 hat

«Die Vereinbarung, dafl die Entscheidung einer Rechts-

streitigkeit durch einen oder mehrere Schiedsrichter erfolgen

solle, insoweit rechtliche Wirkung, als die Parteien be-

rechtigt sind, über den Gegenstand des Streits einen Ver-

gleich zu schliefien.*

Da nun bei einer von einer Seite erhobenen Klage auf Pest*

Stellung der Agnatenqualitfit die Parteien einen sie bindenden Ver-

gleich über den Streitgegenstand hätten schließen können, so

wären sie auch berechtigt gewesen, darüber einen Schiedsvertrag

abzuschliefien. Der Schiedsspruch hat nach § 1040 C P. O. unter

den Parteien die Wu-kungen eines rechtskräftigen gerichtlichen Ur-

teils. Es wfire damit also unter den Parteien die Agnatenquali*

tat ebenso rechtskräftig: festgestellt oder verneint worden, als durch

ein Feststeüungsurteil des ordentlichen Gerichts. Wenn aber der

Präjudizialpunkt ebensogut durch den Spruch eines Schiedsgerichts

entschieden werden kann^ wie durch das Urteil eines ordentlichen

Gerichts, so mu6 es doch erst recht zulässig sein, den ganzen

Thronstreit durch ein Schiedsgericht entscheiden zu lassen."^)

83) Man könnte hier mit THepel S. % fragen, ob nicht vielleicht .in

Bezug auf die präjudizielle Frage . . . durch den Schiedsspruch ein rechts-

kräftiges Urteil im Sinne der Zivilprozefiordnung' vorliege. Dies hätte den

großen Vorteil, daß dann §§ 1025—1048 C. P. O. direkt anwendbar wären.

Aber diese Konstruktion ist unmöglich, weil die Parteien eben den ganzen

Thronstreit und nicht den Präjudizialpunkt zur tSntscheidung des Schiedsgerichts

gebracht haben.
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Damit dflrften die rechtlichen Einwendungen Stoerks gegen

die Möglichkeit, den ganzen Thronstreit durch den Spruch eines

Sdiiedsgerichts erledigen zu lassen» widerlegt sein. Es soll rein

tatsachlich noch bemerkt werden, da6 es gar nichts Ungewöhn-

liches ist, daß öffentlich-rechtliche Streitig-keiten und insbesondere

Thronstreitigkeiten durch den Spruch eines Schiedsgerichts ent-

schieden werden.^*)

In einzelnen Hausveifassungen ist es ausdrQcklicfa bestimmt,

daB Streitigkeiten zwischen Agnaten durch schiedsrichterlichen

Spruch geregelt werden sollen.®^) Außerdem ist gerade in der

Gegenwart der Gedanke, daß öttentlich-rechtiiche Streitigkeiten wo-

möglich durch Schiedsgericht erledigt werden sollen, ein sehr ver-

breiteter. Man braucht nur an die Bestimmungen der Arbeiter-

schutzgesetze, vor allem aber an die der Haager Konferenz zu

denken ! Eben dieser Zug der Zeit dürfte den Bundesrat bestimmt

haben, im lippischen Thronstreit den Parteien ein Schiedsgericht

vorzuschlagen.

Die Parteien konnten diesem Schiedsgericht, wie

nochmals als das Ergebnis des ganzen ersten Teils hervorgehoben

werden soll, die Entscheidung des Thronstreits in be-

liebigem Umfang übertragen.

Auf diese Voraussetzung gestützt, kann im zweiten Teil die

Hauptfrage untersucht werden:

Wie weit reicht die Tragweite des Schiedsspruchs?

84) Hierauf weist auch Triepel S. 95 hin.

S5) Vgl. H€^t€r, SondentcMe S, S8.
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Zweiter Teil

Die Tragweite des Schiedsspnichs*

Wie bereits in der Einleitung erwflhnt wurde,»«) soll hier der

Beweis geführt werden, dafi der Schiedsspruch folgende Trag-

weite hat:

Durch ihn Ist zwar direkt nur das Thronfolgerecht des Grafen

Emst rechtskraftig festgestellt

Damit ist aber zugleich jede Anfechtung der Tlironfolgefähig

keit seiner Söhne insoweit ausgeschlossen» als solche Anfechhing

auf Orfinde gestOtzt wird» die schon seinem Thronfolgerecht ent-

gegengestanden haben würden. Dies gilt vor allem von der ht

haupteten Uiicbenbürtigkeit der Modeste v. Unruh.

Dagegen sind Anfechtungen der Throniolgeiähigkeit der Söhne

des Grafen Emst insoweit nicht ausgeschlossen, als sie unab-

hängig davon auf andere Gründe gestützt werden. Ober das

Thronfolgerecht seiner Brüder und Neffen liegt aber überhaupt

keine der Rechskralt fähige Entscheidung vor.

Es soll zunächst daigelegt werden» welche Frage durch den

Sdiiedsvertrag den Schiedsrichtem zur Entscheidung voigdegt

worden ist, und dann soll die Tragweite des Schiedsspruchs selbst

untersucht werden.

86) Seite 13.
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§ 3.

Worlllier hatten nach dem Schiedsvertrag die Richter zu

entscheiden?

Die Beantwortung dieser Frage ergibt sich aus den folgen-

len Worten des Schiedsvertrags:

»Die Unterzeichneten . . . sdiÜeBen für sich und die

Linien, deren Chefs sie sind, folgenden Vertrag:

L

Die Frage, wer nach Erledigung des . . . Throns zur

Regierungsnachfolge im Fürstentum Lippe berech-

tigt und berufen ist, soll zur Vermeidung von Icünf-

tigen Zweifeln und Streitigkeit»! schon jetzt durch den

Spruch eines Schiedsgerichts entschieden werden

VI.

Der Spruch des Schied^erichts ist unanfechtbar und für

atte Parteien verbindlich.*

Die entscheidenden Worte sind hier:

„Die Frage, wer zur Regierungsnachfolge berechtigt und

berufen ist"

Streitig ist, welche Bedeutung das Wort »wer* hat.

Interpretiert man es lediglich aus dem Satze, in dem es steht,

so ergibt sich der Sinn: „wer von den drei vertrag-

schließenden Personen".

In dieser Weise ist es denn auch meistens verstanden worden«

So zuerst von Pinsker^'') als:

„wer von den drei Kontrahenten*.

Dann von Kekule v. Stradonitz^^):

»Er (der Schiedsspruch) erstreckt sich nur auf die Person

des Grafregenten, das ergibt der Schiedsvertrag,*

87) Pinsker, Der lippische Schiedsspruch S. 3.

SS) KebuU, Stand der Unniblntg» S. 44.
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Ebenso von Laband^^):

«Das Schiedsgericht war nur zuständig zu entscheideq

wer von den gegenwartigen drei Prätendenten der besse

berechtigte sei*.

Desgleichen von Stoerk^^), indem er den eben zitierten Sat;

Kektdes abdruckt und ausdrücklich seine Zustimmung dazu erklärt

Dieser Auslegung ist Triepel^^) entgegengetreten.^') Er gibl

ztt, da6 das Wort «wer" bedeuten könnte »wer von den drei Ver

tnigsdiUefienden".

^Aber", fährt er fort, „daß es dies ni cht bedeutet, ergibt

sich mit voller Klarheit aus dem Eingang der Vertrags-

urlninde. Da steht zu lesen: »Die Unterzeichneten ais

Chefs . . . schließen fflr sich und die Linien, derei

Chefs sie sind, folgenden Vertrag.* Damit ist nidd

nur zum Ausdruck gebracht, daß jeder der Paziszenten

den Pakt namens seiner Linie schHeßt, weil er ... des

Glaubens ist, sein Wort werde auch die iiinter ihm stehende

Unie bmden. Sondern es ist damit gleichzeitig gesagt

daß jeder den andern als den Chef einer Linie ht

trachtet und behandelt. Folglich wird der Vertrag ge^

schlössen nicht nur zwischen Oberhaupt und Oberhaupt

sondern auch «^für die Linien", d. h. in Wahrheit

zwischen Linie und Linie. So erhalt jeder derVff'

iragsteile den Anspruch, daB, was ihm durch die Ent-

scheidung zufällt, auch seiner zur Zeit vorhandenen Linie

zugute kommt, und jeder muß sich gefallen lassen, dafi,

was der andere gewmnt, von dessen ganzer Linie einge-

hehnst wird."

89) Laband in D. J. Z. Bd. 4, S. 373.

90) Stoerk S. 22.

91) Triepel S. 105/106.

92) Den gleichen Standpunkt wie THqtel veitiitt Jetst AnsdUUz S. 6ß

mit eingebendei BcgrOnduiig.
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Hieigegen ist vor allem eiiizuwendeni dafi die Art, in der

yiepei die Worte:

Jiir sich und die Linien, deren Chefs sie sind*,

luslegt, anfechtbar sein dürfte. Triepel selbst gibt zu, daß die

Parteien mit diesen Worten sagen wollten, der Vertrag solle auch

Ür 3ie und ihre Linien bindend sein. Daß sie in der Tat diesen

»inn haben, geht besonders aus dem Zusammenhang mit VI, Satz 1

ies Schiedsvertrags hervor. Aus denselben Worten darf man dann

iber nicht noch eine zweite Bedeutung ganz anderer Art herauslesen,

lämlich die, daß die Entscheidung auch über das Recht ihrer

Linien ergehen solle.

Ganz davon abgesehen, scheint es mir mehr als zweifelhaft,

ob selbst dann das Wort »wer" in dem Sinne von „wer von den

drei Linien" verstanden werden könnte. Nicht nur die gram-

matische, sondern auch die logische Interpretation spricht mehr

für die Auslegung:

»wer von den vertragsdiliefienden Peisonen*.

Triepel hat sich für seine Auffassung vom Schiedsvertrag

außer auf dessen Wortlaut auch auf die Umstände, unter denen

CT geschlossen wurde, berufen. Aber alles, was er nadi dieser

Richtung geltend macht, beweist dodi nur, dafi man allgemein

der Ansicht war, mit der Entscheidung des Schiedsgerichts werde

der Streit tatsächlich zu Ende sein.®*) Daß man im Landtag all-

gemein vom Streite der drei Nebenlinien gesprochen hat, —
worauf Trtepel^^) aufmerksam macht —, beweist nur, dafi man
den Shreit materiell als einen Sbeit der drei Linien ansah, was

ja gewiß auch der Fall war. Nidit aber tat damit gesagt, dafi

man rein formell in dem Schiedsvertrag einen Vertrag der drei

Linien über die Frage sah, welche Linie thronloigeberechtigt sei.

93) Triepel, S. 104/105.

94) Dies gilt bemdm vvm den von Tii^et, & 105$» sltteiteii Woit«

96) Tntpel, S. 100^ AmD. 1.
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Noch deutlicher trifft dies bei einem anderen Beispiele Triepeb^

zu. Der § 4» Abs. 2 des Regentschaftsgesetzes vom 24. Afnl

lSd5*0 beweist nur, dafi man im April 1895 den Streit materiell

als einen Streit der drei Linien aufgefasst hat. Worüber aber dai

Dresdener Schiedsgericht formell zu entscheiden haben würde

komite man im April 1895 nicht voraussehen, weil der Schied»

25 «Juni
vertrag erst am ^ 1896 abgeschlossen wurde und dai

Schiedsgericht erst hierauf und auf das noch spater (am 17. Ok

tober 1896) erlassene lippische Landesgesetz seine Zustäiidigkei!

gründete.

Endlich hat sich Triepel noch an anderer Stelle*^ auf da

Wortlaut des lippischen Gesetzes vom 17. Oktober 1896 berufen.^

Et erblickt in der Oberschrift „Gesetz, betreffend die Erledigung

des Thronstreits" die ,erkennbare Tendenz, .... den Thronstreii

endgültig zu b^al)eiL*' Und die Worte des angeführten Ge

setzes: »die nach dem anliegenden Schiedsverträge hert)eigeftthitt

Erledigung des Thronstreits ist für die Thronfolge im Ffirstentum

Lippe maßgebend" legt er aus: „für die T h r o nf olge im Fürsten-

tum, also nicht blos für den nächsten Thronanfall maßgebend.'

Aus dem Wort »Erledigung* kann allerdings ein Argument für

die Auffassung Triepels vom Schiedsvertrag entnommen werden,

aber doch kein so gewkhtiges, dafi es allein zum Beweis derselbe»

ausreichte. In dem Worte „Thronfolge" dürfte aber schwerlich

der ihm beigelegte tiefere Sinn enthalten seL

Es ist bisher versucht worden darzulegen, dafi die von Triepd

für seine Auslegung des Schiedsvertrags gegebenen Beweise

nicht unanfechtbar sind. Für die hier vertretene Auffassung des

Schiedsvertrags, dass das Schiedsgericht lediglich auf die Frage

96) Ttiepel, S. 105, Anm. 1* Satz 2.

97) Das Oeaetz iat bei Tripel, S. 113/115^ abgedmdcL

98) TritpO, S. 111/112.

9^ Daa Oeaetz iat bei TrUpO. S. 115/116 afatg^ckL
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EU antworten hatte, welche Person zur Regierungsnachlolge im

Farstentum Lippe berechtigt sei, spricht weiter der Umstand, dafi

das Schiedsgeridit selbst den Schiedsvertrag In diesem Sinne auf-

gefaßt hat. Die Richtigkeit dieser Behauptung wird in § 4 be-

wiesen werden, der von den objektiven Grenzen der Rechtskraft

des Schiedsspruchs handelt

SchliefiHch scheint mir noch die folgende Erwfigung nicht

unweseiithch. Angenommen, das Schiedsgericht hätte wirklich

entscheiden sollen, welche Linie zur F^egierungsnachfolge berufen

sei, und hätte gefunden, daß nicht die Biesterfelder, wohl aber ein

Teil der Weißenielder berechtigt sei, in welcher Weise hatte

dann das Schiedsgericht die Thronfolgefähigkeit der Weiflenfelder

Linie feststellen sollen? Hätte es die AgnatenquaÜtät aller angeb-

lichen Mitglieder dieser Linie prüfen müssen und damit die Eben-

bürtigkeit all der Ehen, bei denen sie bestritten ist?"0 Oder

wo hatte es die Grenze ziehen sollen? Ich glaube, auch diese

100) Die Auffassung des Schiedsgerichts ist von hoher Bedeutung wegen

seiner hervorragenden Zusammensetzung. Dagegen hatte das Schiedsgericht

nicht die Befugnis, den Schiedsvertrag authentisch zu interpretieren. Vgl. z.

B. dagegen Art. 48 des .Haag er Übeieinkummens zur inedlicben Bei-

legung iatemational» Stidtfaile'

:

.Le Tribunal est autoris^ i d€tenniner sa compitence en IntefprAant

le compTOnris ainst que les anties tialt^«» qui peuveni ttre iavoquls

dana la matitee et en appllquant lea piindpea dn droit intematioiia]/

[S. 231 der Haager Akte, aidie auch a BL t 1901, S. 415.]

101) Mein In dem Itteten (Baiuthei) Zweig aind acht Ehen bestittten,

nSmUch die mit:

1) Eleonore, Gräfin v. Gersdorff-Baruth,

2) Wilhelmine, FreUn v. Hohenthai auf Costa,

3) Gustave, Freiin v. Thermo,

4) Ida, Gräfin zur Lippe-Weißenfcld,

5) Wilhelm ine, Freiin Schenk v. Geyern,

6) Friedericke, Gräfin v. Hohenthal-Königsbrück,

7) Marie, Freiin v. Beschwitz,

8) Auguste, Gräfin v. Hohenthai.

(Vgl. Bomhak, Thronfolge im FlUatentum Uppe. S.34—41. Siehe auch

Laband, Die Thronfolge^ S. 35*37).

Digitizeü Dy LaOü^ie



^ —

Betrachtung dürfte die Attslegung, die THepel dem Schiedsvertnf

gibt, bedenklich erscheinen lassen.

Aus all diesen Gründen scheint mir» dass der Schiedsvertrag

dahin ausgelegt werden muss:

Das Schiedsgericht sollte mit Rechtskraftwir-

kung für die drei Prätendenten und ihre Linien ent-

scheiden, wer von den drei Prätendenten zur Regie-

rungsnachfolge im Farstentum Lippe berechtigt sei

Was hat nnn das Schiedsgericht selbst entschieden?

S 4.

Die Begrenzang der objekttven Rechtskraftwlrkung des :

Schiedsspruchs und die sich daraus ergebenden Folgen.

Der Schiedsspruch vom 22. Juni 1897 zerfällt in den oben^^)

abgedruckten Tenor und m die B^rflndung. Es kommt daher

darauf an, ob lediglich der Tenor oder auch ein Teil

der Begründung an der Rechtskraft teilnimmt, und

ob im ersteren Falle die Gründe zur Auslegung des

Tenors be&iitzt werden dflrfen.

Die Untersuchung darüber ist deshalb schwierig, wdl hicrj

wie bereits im ersten Teil der Abhandlung gezeigt wurde, keinj

privatrechtlicher Schiedsspruch voriiegt, sondern der Schiedssprudi

;

eines öffentlich-rechtlichen Schiedsgerichts, dessen Zuständigkeit aul
I

einem lippischen Landesgesetz fufit. Ffir ein solches Schiedsgeiicfati

des Öffentlichen Rechts haben nach allgemeiner und unbestrittemrj

Ansicht die Bestimmungen der C. P. O. (§§ 1025-1048) keine

Geltung. Es gibt daher für die objektive Rechtskrattwirkung

des vorliegenden Schiedsspruchs überhaupt keine gesetzlichen Vor-

schriften.

102) Seite -4^^.

103) Vgl. statt vieler Gaupp-Stein, Vofbem. zu § 1025, II, 2, S. 862;

Seuff^, Einl. 2u § 1025^ 2« S. 719; Petersen zu $ 1025^ 3^9» & 7301

Digitized by Google



— 49 —

Auch der Schiedsvertrag hat darüber keine Bestimmung ge*

roffen^^). Die Normen können also nur auf dem Wege
1er Analogie gefunden werden. Hierfflr kommen vor allem

iie Bestimmungen über die Rechtskraftwirkung des privatrecht-

ichen Schiedsspruchs in Betracht. Es kann femer in Frage

<ommen, ob sich nicht aus Bestimmungen über die Rechtskraft

A^irkung anderer Scbiedssprache des öffentlichen Rechts oder aus

Präjudizien solcher Schiedssprüche ergibt, dafi fflr einen Scbieds-

>pruch des öffentlichen Rechts abweichende Normen zu gelten

tiaben.
I.

Für die objektive Wirkung der Rechtskraft des

privatrechtlichen Schiedsspruchs ist § 1040 C. P. O.

mafigebend:

.Der Schiedsspruch hat unter den Parteien die Wirkungen

eines rechtskräftigen gerichtlichen Urteils."

Dies bedeutet, daß der Schiedsspruch jedenfalls in objektiver

Beziehung in gleicher Weise an der Rechtskraft teilnimmt, wie das

gerichttiche Urteü*

104) Hier könnten nui folgende Bestimmungen des Schiedsvertrags in

Betracht liommen:
§ 4.

Abs. 1: Das Schiedsgericht fiOIt schien Spruch nach voiaiisgehender

Prüfung der bi Betiacht koounenden Redits- und Tatfragien auf Onuid seiner

RechtsflbecEeugang und, ohne dabei an die Antifige der Parteien gebunden zu

sein. Es besthnmt sdbst Aber die Normen sefaiea Veifahrens.

Abs. 3 : Der Schiedsspruch ist schriftlich abzufassen und mit einer schrift-

lichen Begründung au versehen.

S 6.

Der Spruch des Schiedsgerichts ist unanfechtbar tmd für alle Parteien

veibindlich. Seine Wirkung erstreckt sich audi auf die dem Thronlnbaber im
Fttutentum Uppe als solchem austehenden Vermögensrechte.*

Hier ist nichts ttber die objektive Rechtsknftwhknng des Scfaiedssprucfat

bestimmt.

105) Es handelt sich biet nur um die sogenannte materielle Wtakwig
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Die objektiven Grenzen der Rechtskraft de$ geiichtiichen Ut

teils ergeben sich aus § 322, Abs. 1 C. P. O.:
|

„Urteile sind der Rechtricraft insoweit filhig, als über doi

durch Klage oder Widerklage erhobenen Anspruch en*r

schieden ist"

Dieser § hat vor allem eine negative Bedeutung gegenabci

dem gemeinen Recht. Aus ihm folgt, dafi die für die Hatt]ytefi(<

Scheidung präjudiziellen Eiitscheidungen in den Gründen jedenfalls

insoweit nicht an der Rechtskralt teilnehmen, als in ihnen nichj

Aber die erhobenen Ansprüche der Parteien entschieden wird. Nod

viel weniger der Rechtskraft fähig sind natQrlich, gerade so n
im gemeinen Recht, die in den Gründen getroffenen Feststellunga

von Tatsachen und Entscheidungen von Rechtsfragen.*^)

Die positive Bedeutung des § 322, Abs. 1, ist bestritten. Diel

einen legen ihn dahin aus, dafi lediglich das rechtskräftig wcfde,

was in die Urteilsformel, den Tenor, aufgenommen ist. AndeRi

wollen die Gründe insoweit an der Rechtskraft teilnehmen lassen,

als in ihnen über einen durch Klage oder Widerklage erhobene

Anspruch entschieden wird. ^^^) Welche der beiden Ansicbtes vt

trifft, ist fflr den vorliegenden Fall gleichgiltig. Denn, wie spito

dargelegt werden wird, ist in den Gründen des SchicdJ-j

Spruchs im lippischen Thronstreit an keiner Stelle eine

Entscheidung über Ansprüche der Parteien getrotlen. Wichtig üj

dag^en em Punkt, in dem beide Ansichten übereinstimmen, dii|

der Rechtskraft. Daß die formelle Rechtskraftwirkung beim Schiedsspnid

eine andere ist, als beim Urteil, darüber vergl. Waäi, Handb. des deutsctKf|

Zivüprozesses I, S. 75/77.

106) Es soll dies besonders hervorgehoben werden, weil an anderer Siök

hiervon die Rede sein wird. Vgl. hierzu auch Triepel, S. 26 und AiuneM

107) Die Literatur und die fiir und wider geltend gemachten Gründe si?£

eingehend angegeben bei Gaupp-Stein zu § 322, VIII, Anm. 85, S. 722; Petersr

Anger zu § 322, 6, Anm. 2, S. 682; Seuf/ert zu § .322, 7. S. 497/498; Stid,

mann-Kodi zu § 322, 2, S. 404.

3 dazu.
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nämlich Tatbestand und Gründe zur Interpretation des Tenors

herangezogen werden dQifen.

Wende man diese Ergebnisse auf den Schiedsspruch anl

Beim Schiedsspruch werden die Ansprüche der Parteien statt durch

Klage und Widerklage durch den Schiedsvertrag den Schiedsrichtern

zur Entscheidung vorgelegt. An Stelle von Tatbestand und Grün-

den treten hier ausschiiefilich die Gründe. Daraus folgt:

1) Der Tenor des Schiedsspruchs wird jedenfalls in-

soweit rechtskräftig, als darin über die durch den Schieds-

vertrag zur Entscheidung unterbreiteten Ansprüche der Par-

teien entschieden wird.

2) Die Gründe des Schiedssprachs nehmen ebenso un-

zweifelhaft insoweit nicht an der Rechtskraft teil, als in ihnen

nicht über die durch den Schiedsvertrag zur Kenntnis der Schieds-

richter gebrachten Ansprüche der Parteien entschieden

wird.

3) Dagegen dürfen die Gründe des Schiedsspruchs

zur Interpretation des Tenors benutzt werden.

Aus der besonderen Natur des Schiedsvertrags ergibt sich

aber außerdem, daß zum Verständnis des Schiedsspruchs auch der

Schiedsvertrag herangezogen werden mußJ^®) Denn der

Schiedsspruch wird sich in seinem Worttaut mögUchst genau an

die ihm durch den Schiedsvertrag vorgelegte Frage halten, ebenso

wie das Urteil sich in seinem Worflaut möglichst genau an die

Anträge der Parteien anschließt. Gerade bei dem Schiedsspruch

im lippischen Thronstreite zeigt sich die Anlehnung an den Wort-

laut der durch den Schiedsvertrag votgelegten Frage besonders

deutlich.

Diese für die objektiven Grenzen der Rechtskraft des privat-

106) Hieiattf macht Triepel, S. 99 aulinetksain. Bei einer Divergenz

zwischen dem Sdiiedsveitrag und der zum Ausdrack gekommenen Absicht, der

Sdiiedartchter kann aber natflilidt nur die letztere maßgebend sein. Vgl. Rehm

Digitized by Google



rechtlichen Schiedsspruchs geltenden Bestimmungen finden in ana-

loger Weise auf den Schiedsspruch im lippischen ThronstreiteM
Wendung, sofern nicht andere Orflnde dagegen sprechen.

II.

Aus den für die Ree htskraft von Schiedssprü chea

des öffentlichen Rechts geltenden Bestimmungen habe

ich nichts ermitteln können, was einer analogen Anw es*

dung dieser Normen im Weg stSnde.

Weder die Bestimmungen über die «Innungsschiedsgerichte"*^)

noch diejenig^en Ober die „Schiedsgerichte für Arbeiterversiche-

rung" ^^^) enthalten das Geringste über die objektive Rechtskraft des

Schiedsspruchs.

Ebensowenig findet sich etwas darüber in den Vorschrtfleo

über die Schiedsgerichte, die durch die Brüsseler Antisklavereikon-

ferenz^^^), durch den Weltpostvertrag i'*) oder durch das inter-

nationale Übereinkommen über den Eisenbahnirachtverkehr ^^^) ge-

schaffen sind*

109) R. Gew. O. §§ 91, 91 a, 91 b.

In den Bestimmungen über die Gewerbegerichte (Gewerbegericht^-

gesetz vom 29. September 1901, R. G. Bl. 1901, Nr. 41, S. 353-375), die ab«

wohl nicht als Schiedsgerichte autgefasst werden dürfen, werden sogar die Be-

stimmungen der C. P. O. für subsidiär anwendbar erklärt.

110) Vgl Invalidenversicherungs-Gesetz in der Fassung der

Bekanntmachung vom 19. Juli 1899 (R. G. Bl. 1899, S. 463) §§ 103 ff., ferner

OcMÜ betr. die Abmderung des Unfallverstcherungsgesetces von

da Juni 1900 (Passung in der Bekanntaiachung vom 5. Juli 1900^ R. O. Bl. 1900i

S. 573) § B, femer Verordnung t>etr. das Verfahren vor den auf Orund des Is-

validitSts- und AUersversicherungsgesetzes otichteten Schieds-

gerichten vom 1. Dezember 1890 (It O. Bl. 1890, S. 193), §§ 18 und 22.

111) Oenendakte der Brflsseler Antisklavereikonferenx yom
2. Juli 1890, Art 55. (R. a Bl. 1892, S. 839/64Q).

119 Weltpostvertiag vom 24. Juni 1891» Art. 23 (R. a Bl. 188%

S. 524/525).

113) Internationales Obereinkommen Aber den BIsea'j

bahnfracbtverkehr vom 14. Oktober 1890^ Art 57 (R.O.BLI89% S.831)i
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Auch in den ausführlichen Bestimmungen, die in dem Haager

»Übereinkommen zur friedlichen Beilegung internationaler Streit-

fSlle* fOr das dort eingesetzte internationale Schiedsgericht gegeben

sind, findet sich keine Norm über die objektive Begrenzung der

Rechtskraft des Schiedsspruchs, während eine solche über die sulh

jektive Begrenzung in Artikel 56"*) vorhanden ist.

SchliefiUch habe ich auch keine PräjudizialfäUe von frflheren

öffentlich-rechtlichen Schtedssprflchen fmden können, aus denen

etwas über die objektiven Grenzen der Rechtskraft zu entnehmen

wäre. "«)

114) Haager Akte. S. 232.

115) Indirekt könnten in Betracht konunen:

a) Die Bettlmninngen in Art 18 O^. 0. BL 1901, S. 406) tmd Art. 90

(R. O. BL 1901, S. 412), dafi die Parteien verpfflchtet leien:

de se soumettre de bonne foi k la sentence arbitrale.

b) Art. 47, Aba. U (Haager Akte S. 231).

,Ni les questions pos^es, ni les obsen^ations faites par les membres

du Tribunal pendant le cours des d^bats ne peuvent ^tre rcgard^es

comme l'expression des opinions du Tribunal en gäieral ou de ses

membres en particulier.*

Daß man aus dem ,se soumettre de bonne foi" nicht entnehmen kann,

daß die Gründe an der Rechtskraft auch insoweit teilnehmen sollen,

aia darin nidit Ober die Anaprflche der Parteien entschieden wird, be*

darf wohl keiner weiteren B^grflndung. Vor allem stehen diese Worte

ja auch an ebier anderen Stelle (Art 18 und 30) als die Nonnen über

die formelle und materielle Rechtskraft (Art 54--^.

116) Die einzige Bestimmung^ die ich in einem derartigen Schiedsvertrag

Ober die objektiven Grenzen der Rechtskraft des Schiedsspruchs gefunden habe,

ist folgende:

Convention entre ritalie et la Suisse pour amener une d€-

cision arbitrale sur la lignc fronti^re entre le territoire Italien et le

Canton du Tessin au lieu dit Alpe de Cravalrola; sign€ ä Berne, le 31.

d^cembre 1873, Art. 2, Abs. II:

,11 est bien entendu que l'arbitrage ne purtera que sur k question

de la fronlttre d'Btat aans pr^judice ans droils pdv^s des

tieis Sur le terrttoire en question.' (Aus G. F. o. Martins» Nou-

veau Recuett OteM des Trait^ Bd. 20, S. 215).

Diese ffir den shigulären Rdl einer Qrenzregulierong passende Bestimmung

kann wohl kaum als Präjudizialfall dienen.



Auch der Gegensatz von privatem und öffentlichem Recht
|

hindert nidit die analoge Anwendung der ffir die objektive Bt-

grenzung der Rechtskraft des privatrechtlichen Sdiiedsspmchs gel-

tenden Nonnen auf den Schiedsspruch im lippischen Thronstrerlj

Man hat auch sonst im öffentlichen Recht die gleichen Normer/

zur Anwendung gebracht. Dies gilt insbesondere für die Rechts-

kraft der Urteile, die im Verwaltungsstreitverfahren eigehen. Die

Rechtssfltze» die O. Mayer dafür aufstellt, stimmen im Ergebnis

mit § 322, Abs. 1 C. P. O. flberein. "0

HL
In Ermangelung irgend einer anderen Vorschrift

müssen demnach die für Schiedssprüche in bürger-

lichen Rechtsstreitigkeiten geltenden Normen auf die

objektive Rechtskraft des Schiedsspruchs im lippi-

schen Thronstreit analog angewendet werden."*)

Ihre Anwendung ergibt, dafi sich hier die der Rechtskraft

fähige Entscheidung ausschließlich im Tenor findet.

Zum Beweise dafür ist eine kurze Betrachtung der Begrün-

dung nötig.

Dagegen findet sich 2. B. in der eingehenden Regelung der Kompetem
des Genfer Schiedsgerichts, das Aber die «Alabaiiui daims* entscheiden loltti^

nichts über die materieite RechtsIcFafI des Schiedsspruchs.

117) Vgl. O. Mayer, Deutsch. Venraltongsrecfat, S. 200/201. Vg^ be-

sonders S 201:

»Hingt die Entscheidung ab von der Beurteilung eines Qrundverltilt»

nisses, aus welchem der Einzelfall hervorgeht, so ist im Zweifel dieses

durch die Auffassung, welche das Urteil davon cur Geltung biiqgi,

nicht festgestellt.*

Bei 0. Mayer» a. a. O.» S. 201, Anm. 13 ist auch die Literatur der Frage

angegeben.

118) Dass die Gründe zur Interpretation des Tenors benutzt werden dür-

fen, könnte man indirekt vielleicht auch aus § 4, Abs. 3 des Schiedsvertrags

entnehmen. Denn wenn aitsdrOcklidi festgesetzt wird, dafi der Sdiiedssprudi

mit einer sdirlfflichen Begründung veisehen sein mOsse, so mnfi auch als WiDe

der Parteien angenommen werden, dafi diese Begründung iigendwle verweifbir

sein solle.
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Diese beginnt mil einer Darlegung des Tatbestands und einer

Angabe der Punkte, über welche die Parteien einig sind. Sie

fährt dann fort (S. 4):

»Bestritten dagegen und zunächst Gegenstand des zu ent-

scheidenden Streits ist die Thronfolgefähigkeit der

beiden älteren Nebenlinien wegen behaupteten Mangels

der Ebenbürtigkeit. Insbesondere wird

erstens die im Jahre 1803 von dem Grafen Wilhelm

Ernst, dem Großvater des gegenwärtigen Chefs der Biester-

felder Unie, mit Modeste v. Unruh geschlossene Ehe « . •

von den beiden nachstehenden Linien als unebenbOrtig

bezeichnet."

Es folgen die gegen die Ebenbürtigkeit der Mitglieder der

Linien Weissenfeid und Schaumburg erhobenen Bedenken und die

Rechtssätze, auf die sich die Parteien berufen haben. Dann auf

Seite S:

„Bei diesem Stande der Streitsache ist zunächst zu prüfen,

ob Modeste v. Unruh ihrem Gemahl ebenbürtig war."

Diese Frage der Ebenbürtigkeit der Modeste v. Unruh wird

nunmehr 42 Seiten hindurch (Seite 5^7) geprüft und wie folgt

geschlossen:

»Als Gesamtresultat ergibt sich, dafi Modeste v. Unruh

aus der altadeligen Familie v. Unruh abstammte, daß diese

Abstammung nach dem gemeinen Privatfürstenrechte zu

ihrer Ebenbürtigkeit genügte» und dafi zur Zeit der Ein-

gehung ihrer Ehe ein für die Successionsfähigkeit ihrer

Deszendenten hinsichtlich des Fflrstentums Lippe mafi-

gebendes strengeres Herkommen riiclit bestand. Daraus

folgt, da allein auf Grund dieser Ehe die Ebenbürtigkeit

des Herrn Grafen Emst zur Lippe-Biesteifeld bestritten ist,

dessen Thronfolgefähigkeii

Eines Eingehens auf die von ihm behaupteten Vorgänge,

aus denen er eine Anerkennung jener Ehe loigert, bedurfte
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es daher nicht» vidmehr war» wie geschehen, zu ent»

scheiden.**

Diese kurze Angabe des Inhalts der Begründung dürfte ge-

nügend zeigen, dafi sich in dieser Begründung nicht neben der

im Tenor gefällten Entscheidung noch eine selbständige Entschet

dung Aber solche Ansprüche der Parteien findet, die dnrdi den

Schiedsvertrag den Schiedsrichtern unterbreitet worden sind. '''^

Insbesondere findet sich dort keine Entscheidung dahin, daß die

Linie Lippe-Biesterfeld zur Thronfolge berechtigt sei. Selbst wenn

diese Frage dem Schiedsgericht voigelegt wflre — wie Tri^
annimmt —, so hat der Schiedsspruch darauf jedenfolls in der

Begründung keine Antwort gegeben.

Somit bleibt für die objektive Rechtskraft des

Schiedsspruchs lediglich dessen Tenor übrig. ^'®) Was

hat nun dieser Tenor rechtskräftig entschieden?

Dem Wortlaut nach:

„ . . Graf Ernst ... zur Lippe-Biesterfeld ist nach Er-

ledigung des ... . Thrones zur Regierungsnachiolge be-

rechtigt und berufen."

Es halt sich diese Entscheidung wOrtlidi an den Text des

Schiedsvertrags (§ 1). Auf „die Frage, wer . . . berufen ist" folgi

die Antwort: „Graf Ernst ... zur Lippe-Biesterfeld ist berufeiL*

Schon hieraus düifte klar hervoigehen, dafi das Dresdener

Schiedsgericht das Wort »wer" in dem Sinne aufge-

fafit hat »welche Person* und nicht „welche Linie".

119) Darüber, dafi die Frage, ob Modeste v. Unruh ihrem Gemahl eben-

bürtig gewesen sei, nicht als selbständige Frage dem Schiedsgericht vorge-

legt worden ist, iSBt schon der WorUaut des Schiedsvertrags keinen ZweÜd
aiiÜLommen.

120) Für diejenigen, die der Ansicht sind, daß nur der Tenor an der

Rechtskraft teilnimmt, wäre die vorhergehende Untersuchung überflüssig. Sie

sollte zeigen, daß das Ergebnis auch vom Standpunkt derjenigen Ansicht das

gleiclie bleibt, nach der unter Umstilnden ein Teii der Gründe an der Hechts-

liraft teilnimmt.
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Diese Auffassung wird dadurch gestützt, daß die Begründung

des Schiedsspruchs mit keinem Worte eines weitergehenden
Antrags des Grafen Ernst Erwähnung tut

Am 26. November 1896 hatte nämlich Graf Emst beim Schieds-

gericht beantragt:

„Hohes Schiedsgericht wolle Urteil dahin erlassen, daß

nach jErledigung des zur Zeit von Seiner Durchlaucht dem

rarsten Karl Alexander zur Lippe inn^ehabten Thrones

die gräfliche eibhenliche Linie zur Lippe-Biesterfeld zur

Regierungsnachfolge im Fürstentum zuerst und ausschließ-

lich berechtigt und berufen ist."

Am 9. Februar 1897 machte hierzu die Gegenpartei (Schaum-

buig-Uppe) geltend:

»Hinsichtlich des biesterfelder Antrags ist noch zu bemer-

ken, dafi derselbe so, wie er angebracht ist, im Wider-

spruch mit dem Schiedsverträge steht. Nach diesem unter-

liegt der Entscheidung des hohen Schiedsgerichts nur die

Frage, wer von den drei Paziszenten (dem Grafen Emst

zur Lippe-Biesterfeld, dem Grafen Ferdinand zur Lippe>

Weiflenfeld und dem Ftirsten Georg zu Scfaaumburg-Lippe)

zuerst zur Thronfolge im Fürstentum Lippe berechtigt und

berufen ist Das hohe Schiedsgericht wird weder in der

Lage sein, etwa der Linie des Grafen zu Biesterfeid noch

gar ihr ausschUefilich das Thronfolgeiecht zuzu^rechen.

Letzteres nicht, da den Linien Weifienfeld und Schaum*

bürg ihr Thronfolgerecht, soweit es Überhaupt besteht,

auch gewahrt bleibt, wenn die biesterfelder Linie als zu-

erst zur Thronfolge berechtigt anerkannt werden sollte*

Gegen die Linie Biesterfeld, spezidl gegen die Deszen-

denz des Grafen Emst zur Lippe-Biesterfeld, liegen aber

noch selbständige Anfechtungsgründe vor, die hier nicht

zur Erörterung stehen."

121) Die bdden Antrifge sind eincin Aufsatz von KekaU v, Sindonitg,

Digitized by Google



Eine Betrachtung dieser Anträge eigibt, dafi die Bedenken

Schaumburg-Lippes gegen das Wort «ausschliefilich* zweifellos be-

grQndet gewesen sind. Dagegen wire der Antrag des Grafen

Emst im Übrigen berechtigt gewesen, wenn das Schiedsgeridit

das Wort „wer" des Schiedsvertrags im Sinne von .welche Linie'

aufgefaßt hätte. Es hat jedoch dem Antrag des Grafen Ernst in

diesem Punlcte nicht stattg^eben, ja es hat sogar nicht einmal

für nötig gehalten, denselben in seinen GrOnden zurückzuweiseo.

Damit hat sich das Schiedsgericht auf den Standpunkt gesteltt,

daß der Antrag über seine ihm durch den Schiedsvertrag gegebene

Zuständigkeit hinausgehe. ^'')

Demnach erscheint es völlig ausgeschlossen» daS

man aus dem Schiedsvertrag In den Tenor des Schiedsspruchs

hinter Graf Ernst . . . zur Lippe-Biesterfeld etwa ein „für sich

und seine Linie" hineiniesen kann. Auch dieBegrün-

dung des Schiedsspruchs gibt keine Veranlassung,

aus dem Tenor etwas derartiges herauszulesen.

Das Wort „Linie" kommt hier nur auf Seite 3—5 vor. Aul

Seite 3 wird von den

«drei streitenden Nebenlinien"

gesprochen.

Auf Seite 4:

„Die streitenden Teile sind darüber einig, daß ... die

Nebenlinien in folgender Ordnung zur Sukzession beruiea

Zukunft Bd. 32, S. 552, entnommen. Da ihre Identität von der Gegenseile

nicht bestritten wurde, so habe ich kein Bedenken getragen, sie hier zu ver-

werten. Auch der Protest von Schaumburg-Lippe, D. J. Bd. 2, S. 429, weist

auf sie hin, ebenso das Landgericht Detmold S. 69 und SlOarek, Der lippische
j

Efbfolgestielt S. 5/0.
'

122) Man konnte vlelleidit dnwenden, das Schiedsgericht habe deswegen

eine Erwähnoiig dieses Antrags nicht für nötig gehalten, well es nach den

Schiedsvertrag an Antrige der Parteien nicht gebunden war. Dodi ^tit»e idi

nicht, dafi damit das ginalldie Schweigen Uber den weitergehenden Antrag ge»

nflgend erkllrt ist
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sein würden, . . . und daher in erster Linie der Graf

Emst zur Lippe-Biesteifeld als Chef der Linie Lippe-Biester-

feld. Bestritten dagegen und zunächst Gegenstand des

zu entscheidenden Streites ist die Thronfähigkeit der beiden

älteren Nebenlinien."

Dann folgt der Ausdrude «Linien* noch in einigen unbedeu-

tenden Worten auf Seite 4—5. Von den hier zitierten Worten der

Begründung könnte fflr die Auffassung, daß die Thronfolgefähig-

kcit der Liiiie Biesterfeld auch formell Gegenstand des Streites

sei, nur der Satz in Betracht kommen:

.Gegenstand des zu entscheidenden Streites ist die

Thron folgeffthigkeit der beiden älteren Neben-
linien.*

Dieser Satz scheint der gegnerischen Autfassung Recht zu

geben. Sieht man indessen genauer zu, so findet sich, daß er

lediglich eine Oberleitung zu der eigentlichen Streitfrage, ob Graf

Emst thronfolgefähig sei, bildet. Man kann dem Schiedsgericht

flicht die Inkonsequenz zutrauen, dafi es hier am Anfang

habe ausdrücklich hervorheben wollen, Gegenstand des Streites

sei die Thronfolgefähigkeit beider Nebenlinien, also auch der

Linie Lippe-Weißenfeld, während es später mit keinem Wort auf

die Thronfolgefähigkeit der Weifienfelder Linie zurflckkommt

Somit ergibt sich weder aus dem Schiedsvertrag noch aus

der Begründung des Schiedsspruchs ein Grund, den Tenor anders

als in seinem Wortsinn auszule.s^en.

Es hat also der Schiedsspruch nur rechtskräitig fest-

gestellt:

•Graf Ernst zur Lippe-Biesterfdd ist zur Thronfolge
im Fürstentum Lippe berechtigt und berufen."

IV.

Von weitaus den meisten Bearbeitern wird die hier vertretene

Auffassung von der objektiven Begrenzung der Rechtskraft des

Sdiiedsspruchs geteilt
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So zuerst in dem Protest von Schaumburg-Lippe ^^^)

:

•Das Schiedsgericht hat sich darauf beschr&nkt, die Thron*

folgeflhigkeit ... des Grafen Emst . « . nur iQr seioc

Person anzuerkennen."

Schön :

„Das Schiedsgericht hat sich darauf beschränkt» die Thron-

folgeberechtigung des Grafen Emst nur fOr seme Peisoii

anzuerkennen, seiner Linie dagegen das Thronfolgeredrt

nicht zugesprochen."

»Der Schiedsspruch . . . bezieht sich nur auf die Persoo

des Grafregenten, keine Linie weiter."

Laband i««)

:

»Sein Urteil stellt nur das Throniolgerecht des gegen-

wärtigen Regenten fest"

Kekule V. Stradonitz^*'^:

»Der Schiedsspruch ist in seiner Rechtskraft . . . auf den

sogenannten Tenor beschränkt. Der Tenor . . . stellt ledig-

lich die . . . Berufung des Grafen Emst . . * fest»"

Stoerk :

Durch Zitierung von Worten Kekules v. Stradonitz.

«Der Schiedsspmch stellt nur fest, dafi Erlaucht Graf Emst

zur Lippe-Biesterfeld ... zur Regierungsnachfolge in das

Fürstentum Lippe berechtigt und berufen ist. Weiter be-

sagt der Schiedsspruch nichts."

123) D. J. Z.. Bd. 2, S. 429.

124) Schön, S. 2.

1319 hd V. Scydd a. a. O., S. 240.

12Q Laband, D. J. Z.. Bd. A, S. 373.

127) KfkttU, Zukunft, Bd. 31, S. 552.

128) Stoerk, S. 22.

129) KohUr, Aich, fftr ttffentt. Recht, Bd. la^ S. 149.
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Das Landgericht Detmold ^^^)

:

»Unter atiUscbwetgender Ablehnung des weitergehenden

Biesterfdder Antrags hat das Schiedsgericht , . . seinen Sprach

auf die Person des Herrn Beklagten beschränkt."

Dagegen hat Triepel die Ansicht aufgestellt, daß der Schieds-

spruch der ganzen Linie Biesterield die Thronfoigeberechti-

gung rechtskräftig zuerkannt habe.

•Dem Richter wurde durch den Vertrag die P^age vorge-

legt, welcher Linie des Qesamthauses der Vorzug ge-

bühre. Und indem der Richter dem Chef der Linie Biester-

feld das Recht der Thronfolge zuerkannte, hat er nach

dem eigenen Willen der Parteien dem Hause Biesterfeid

die Krone zugesprochen."^'*).

Zum Beweise sucht Triepel zunächst darzulegen, daS der

Schiedsvertrag den von ihm behaupteten Inhalt habe. Es ist

früher (in § 3 der Abhandlung) erklärt worden, daß dies nicht zu-

trifft Das Schiedsgericht war gar nicht ermAchtigt» die Thronfolge-

fthJgkdt der Linie Biesterfeld ^ in dem Sinn» den Triepel damit

verbindet — festzustellen. Es wflre daher einer weitergehenden

Entscheidung des Schiedsgerichts die Anerkennung zu versagen. ^'')

ISO) Urteil vom 10. Juni 1903, S. 69.

laOs) R0tm, «. I. O., S. 319—321 Itl ebenfalls dieser Ansicht Ebenso

Skiarek, a. a. O., S. 5.

131) Triepel, S. 106. Ebenso jetzt Ansdiütz, S. 5—8 mit eingehender

Begründung. Im Wesentlichen auf demselben Standpunkt steht auch ßomhak,
a. a. O., S. 56/57.

132) Vgl. auch Kohler, a. a. O. S. 149:

.Der Schiedsspruch darf niemals über die im Schiedsvertrag festge-

setzten Grenzen hinausgehen, weil die Entsciieidungskraft des Schieds-

spruchs nicht auf der staathchen Autorität des Schiedsrichters, sondern

auf dem Schiedsvertrag der Parteien ruht."

Ein Beispiel eines Sdriedsqmdis, der die Oienzen des Schiedsvertrags

niciit eingehalten hat, ist der Schiedsspradt des Kftnig^ der Niederlande

swisdien Oiofibiitannien und den Verehiigten Staaten vom 10. Januar 1831 in

Sachen der nofdOsUichen Cremen. Er wurde denn audi von beiden Teilen

airfldcgewiesen. v. Bnimerheq «. Hitltamtorff, RecfatslesOion, & Uff^
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Wollte man aber auch mit Triepel annehmen, daß

den Schiedsvertrag dem Dresdener Schiedsgericht

die Frage unterbreitet wurde» welche Linie zur Regierungsnadj

folge berechtigt sei, so wäre damit noch nicht bewiesen, daß der

Schiedsspruch diese Frage auch in ihrem vollen Umfang bfr^

antwortet habe. Die Begründung Triepels:

»Ist das aber die Meinung des Vertrags» so ist es tud:

der Sinn des Schiedsspruchs, gleichviel wie er formiiliaf

sein mag."^)

ist dazu nicht ausreichend. Die Möglichkeit bliebe immer noch,

daß das Schiedsgericht den Schiedsvertrag eben in anderes;

Smne aufgefafit und deshalb blofi einen Teil der ihm voigdegki

Fragen entschieden hat. Diese Möglichkeit hätte sogar gewidiüge

Gründe für sich*^*). Wenn aber das Schiedsgericht die ihm vor-

gelegten Fragen nicht in vollem Umtang beantwortet hatte, »

konnten die Parteien eine Ergänzung des Schiedsspruchs beaninga^

Haben sie das nicht getan, so müssen sie sich mit der «enigp

weith-agenden Entscheidung begnügen. IMese Entschddaof

aber läßt sich, auch wenn man den Schiedsvertrag im Sa-A

Triepels auffaßt, nicht in dem Sinne verstehen, daß die Im

Biesterfeld zur Thronfolge berufen sei.

V.

Die praktische Konsequenz der hier vertretenen Afl^

fassung von der objektiven Begrenzung der Rechtskrait

des Schiedsspruchs ist zunächst folgende:

Durch den Schiedsspruch wird die M0glichk«it

der Anfechtung der Thronfolgefähigkeit der Söhae

133) Triepel, S. 106. Ähnlich Bornhak, S. 57.

134) Vgl. die früheren Ausführungen über die Auffassung, die dttScbicür

gericht von dem Schit^dsvertrag hatte, besonders Seite 56— 58.

135) Über diese i^rage neuerdings noch besonders klar Rehm, S. 319 ^
320/321. Ihm hat sich Sklarek, a. a. O., S, 5, angeschlossen.
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md Neilen des Grafen Ernst insoweit nicht ausge-

schlossen, als sie sich auf neue, selbständige Grande

Solche neuen An fechtungsf^ründe sind aber bereits

i^egen seine sämtlichen Söhne und Nelien geltend

g^e macht worden. Hinsichtlich seiner Söhne macht man gel-

tend, dafi ihre Mutter, die Gräfin Karoline v« Wartensleben, nicht

ebenbürtig gewesen sei ; hinsichtlich der Söhne seines Bruders

Rudolf wird auch die Ebenbürtigkeit ihrer Mutter, der Prinzessin

Luise V. Ardeck, bestritten Bezüglich der Ehe seines Bruders

Friedrich Wilhelm mit Gisela Gräfin zu Isenburg und Badingen

hl Meerholz ist zwar die Zugehörigkeit der Frau zum hohen Adel

unbestritten. Dagegen ist betont worden, da6 zu dieser am 10.

Januar 1895 abgeschlossenen Ehe der damals noch lebende Fürst

Woldemar — er ist am 20. März 1895 gestorben — seinen Kon-

sens nicht erteilt habe.^>^) Die Ehe war zur Zeit des Protestes

von Schaumburg-Lippe ohne männliche Nachkommensdiaft, hi*

zwischen ist aus ihr — am 24. September 1900 — ein Sohn her-

vorgegangen. ^3^) Die übrigen Brüder des Grafregenten haben

keine männlichen SprößHnge.

Die soeben aufgeführten Anfechtungsgrflnde, die g^nflber

der Thronfolgeföhigkeit der Söhne und Neffen des Grafen Emst

geltend gemacht wurden, stellen sich sämtlich als solche dar, die

seinem eigenen Thron folgerecht nicht entgegengestanden haben.

Mit der Ebenbürtigkeit der Ehen des Grafregenten und seiner

Bruder und der Thronfolgefähiglceit der daraus hervofgegangenen

136) Dafi sie insoweit, als sie auf Anfechtungsgrflmle gestützt wird,

die schon der ThronfolgefMhigkeit des Grafen Emst entgegengestanden haben

würden, hinsichtlich seiner Söhne, nicht aber seiner Brüder und Neffen, ausge-

schlossen ist, soll in § 5 der Abhandlung gezeigt werden.

137) Vgl. den Protest von Schaumburg-Lippe D. J. Z. Bd. 2, S. 429.

138) Vgl den Protest von Schaiimbuig-Uppe D. J. Z. Bd. 2, S. 429.

139) Vgl. den QoUiaiscfaai Hoflndender für 1901
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Deszendenz hat sich auch das Dresdener Scbied^ehcht nicht be-

schäftigt. Mit Recht sagt Laband^*^):

»Die Grande, welche g^en die Thronfolgeföhigkeit der

Deszendenten und Agnaten des jetzigen Grafregenten

geltend gemacht werden können, sind unter den Parteien

weder kontradiktorisch verhandelt, noch vom Schiedsgericht

geprüft und entschieden worden."

Es ist allerdings betont worden, dafi hinsichtlich dieser Ehen in

wesentlichen die gleichen Rechtsfragen m Befaracht kamen,

wie bei der Ehe des Grafen Wilhelm Ernst mit Modeste v. Ln

ruh. ^ber einmal dürfte dies doch nicht in dem Maße zu-

treffen, denn es sind eine Reihe neuer Rechtsfragen dabei!

aufgetaucht. Aufierdem aber w&re dies auch ganz gieichgittig.

Die Anschauung des Schiedsgerichts Ober das im Hause Lippe

geltende Ebenbürtigkeitsrecht ist nicht bindend für die Frage, ob

eine Ehe, mit der das Schiedsgericht selbst sich nicht beschäftigl

hat, ebenbürtig sei oder nicht. Denn daß die Anschauung des

Schiedsgerichts über eine Rechtsfrage nicht rechtskräftig werden

kann, dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen.*^*)

140) Labatid, D. J. Z. Bd. 4^ S. 373/374.

141) Vgl. V. SeydO, AbbuMUimaen, Neue Folge, S. 250. Vs(L mdi

142) Vgl. Kohler, Arch. für öff. Recht Bd. 18, S. 150: .Die SchiedsricMer

konnten allerdings in den Gründen ihre Ansicht wiedergeben; diese Ansicht

hatte aber nur den Charakter der PrivatäufleniQgp sie wollte lieiae bindende

Nona schaffen und konnte keine schaffen." '

Es muß hiergegen ein etwaiges Mißverständnis einiger Worte
Triepels Verwahrung eingelegt werden, Triepel sagt nämlich auf S. 99:

.Vielmehr stntten die Parteien in allererster Linie Uber das auf dtü

Fall anzuwendende Recht. . . . Und auf jene Frage hat das Schiedi-|

geficht eine sehr deutUdie Antwort gegeben, die darum nicht weniger

bindend ist, weil sie vielleicht diesem oder jenem als uniichtlg er-

scheint*

Wlien diese Sitze hi ihrem Wortslmi zu verstehen, so wSren de v5INg nuicUifr

!

Die Parteien können ebiem Schiedsgericht so wenig wie einem anderen Oeridit

bloAe Hecbtsirsgen zur fintsctaeidung vorlegen. Ebensowenig k<Sanen die
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Eine ganz andere Frage wäre die, ob diese Anfechtungen

Ler Tfaronfolgefahigkeit der Söhne und Neffen des Qfafregenten

nateriell noch Erfolg haben können, und ob hier nicht die Be-

gründung des Schiedsspruchs materiell präjudizierend wirkt.

Diese Frage geht aber über den Rahmen der vorliegenden Ab-

landlung hinaus. ^^^)

VI.

Die rechtliche Möglichkeit, die Thronfolgefähigkeit der Sfthne
*

md Neffen des Grafregenten auch aus neuen Gründen anzu-

echten, ist nur von Triepel mit Bestimmtheit veraeint worden.

Zwar hat er sich an einigen Stellen seuier Ausfahnmgen auf

9, Seydel t>eru!en können. Aber v. Seydel hat nirgends die Be-

3ntscheidtuigen Uber prijudizieUe» streitige Rechtsfragen an der Rechlskrafk teU-

lehmen. Was würde man dazu sagen» wenn jemand behaupten wollte, die

Lehre vom untauglichen Versuch sei vom Reichsgericht rechtskräftig entschieden

»worden ! Dafi dies bei Gewohnheitsrecht nicht anders als l)ei Oesetzesrecht

ist, bedarf wohl keiner Begründung.

Vgl. V Stengel, Verw.-Archiv Bd. 8, S 439:

, Anderseits ist unbestreitbar, daß die in den Entscheidungsgrunden

dargelegte Auslegung von Sätzen des objektiven Rechts, von welchen

das Gericht bei meiner Entscheidung ausgegangen ist, weder für zu-

Icünftige Entscheidungen des Qerlcbta Aber tatsächlich ganz gleich

liegende FUle bindend ist, noch ffir die Parteien fai Rechtdcraft flber-

gehen lunn.*

Ich glattbe aber nicht, daB man die zitierten Worte Trlepds in Ihrem Wortsinn

vrerstehen darf. Qerade Triepel selbst hat an einer anderen SteUe derselben

Schrift (S. 26—28) in besonders klarer Weise die Grenzen der objektiven Rechts-

kraft des Urteils festgestellt. Er hat nirgends einen Grund dafür angegeben,

warum es bei dem Schiedsspruch im Üppischen Thronstreite anders sein sollte,

warum hier insbesondere die E n t s c h e i d u ng eine r Rechtsfrage bindende

Wirkung erlangen könnte. Man wird d.^her das .bindend' in den zitierten

Worter Triepels niclit in dem Sinne von .ioriiiell bindend' auffassen dürfen,

sondern in dem Sinn von in materieller Hinsicht .schwerwiegender Bedeutung'.

(Der Ausdruck ist Bornhak, a. a. O. S. 61 entnommen).

143) Vgl. darttt>er besonders den Protest von Schaumburg-Lippe, D. J. Z.

Bd. 2, S. 429; v. S^äel, Abhandlungen, Neue Folge, S. 249 (Auch D. J. Z.

Bd. 3, S. 481/48^; KektOe v, Siraäonüz, D.J.Z. Bd. 3, S. 462/63; KohUr,

Aich, l est Redit Bd. 18, S. 150-152. Bamkak a. a. O. S. 59-61.
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hauptung aufgestellt, daß der Schiedsspruch auch formell die

Antechtung der Throntoigetähigkeit der Söhne und Neffen

Grafen Emst aus den behaupteten neuen Gründen ausschlielie.

V, Seydei hat nur behauptet, dafi die Entschetdungsgilliide da

Schiedsspruchs materiell auch fQr diese Fragen präjudiziell seiei^

und daß deshalb der lippische Gesetzgeber auch moralisch b^

rechtigt sei, einer derartigen Anfechtung durch ein Gesetz vorzii-

beugen.^^*) Bornhak aber hat sich in diesem Punkte klar gegea

Triepel ausgesprochen.^^«)
|

Dagegen sagt Triepel ausdrücklich^^*):
|

,,Diese Möglichkeit, das Sukzessionsrecht der Söiüc

des Grafregenten mit Berufung auf angebliche Uneb«^'

bürügkeit ihrer Mutter anzufechten, ist zu vei-

neinen.*

Seine Behauptung fufit vor allem auf der frflher bereits an-

gehend gewürdigten Ansicht, daß durch den Schiedsspruch die

Thronfolgeberechtigung der Linie Biesterfeld rechtskräftig fea-

gestellt sei.

Aber auch, wenn das zuträfe, «rürde die daraus von Triepei

gea»)gene praktische Konsequenz nicht richtig sein.

Zum Beweise dafür wird unterstellt, dafi das Schiedsgeridit

wirklich „dem Hause Biesterfeld die Krone zugesprochen" habe.

Es fragt sich, ob damit wirklich jede Anfechtung der Thronfolge-

fähigkeit der Söhne und Neffen des Grahfegenten ausgeschlossei

wäre.

Meiner Ansicht nach mufi diese Frage vememt werden. Dem

„Haus" und „Linie" sind hier doch staatsrechtliche Begriffe. Zun.

„Haus Biesterf eld" oder zur »Linie Biesterfeld" gehöre!

144) Vgl. V. Seydei, Abliandlungen, Neue Folge, besonders S. 214/2U

und 249/250.
j

144a) Bomhake S. 58/59. Der betreffende Passus Ist In der Etadettn

der vorli^enden Abhandlung, S. 9, abgedruckt Auf demselben Standpul

steht offenbar auch Ansihatt, S. 8.

14^ THtpä, S. 103.
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cht vo n selbst alle die Person en, die ihr e Zugehörig-

it dazu behaupten, sondern nur die, welche wirk-

:h Angehörige dieser Linie sind.

Es wird aber gerade bestritten, dafi die Söhne
id Neffen des Grafen Ernst Angehörige des Hauses
esterfei d sind. Somit kann die Entscheidung, daß das Haus

Osterfeld thronfolgeberechtigt sei, ihre Thronioigelähigkeit nicht

ler Anfechtung entziehen.

Die Sache wird noch anschaulicher, wenn wieder angenommen

rd, daß das Schiedsgericht nicht zu Gunsten der Biesterfelder,

ndern für die Weißenfelder entschieden hätte. Man setze den

11, das Schiedsgericht habe entschieden, daß das «Haus Weißen-

de' zur Thronfolge berufen sei. Wäre damit auch die Anfech-

]g des jflngeren Zweiges der Weifienfelder, der Nachkommen

s Grafen Karl Christian (f 1808) jeder Anfechtung entrückt? Die

igehörigen dieses Zweiges behaupten, zum Hause Weißenteid

gehören, und sind auch ün Gothaischen Hofkalender als An-

hörige desselben angegeben.^^ Trotzdem werden sie allgemein

* thronfolgeunfähig gehalten. ^^^) Man kann deshalb auch nicht

nehmen, daß sie durch eine Entscheidung des Schiedsgerichts,

s Haus Weißenieid sei zur Thronfolge berufen, auf einmal thron-

gefBhig geworden waren, ohne dafi sich die Begründung mit

r Ebenbürtigkeit der Ehen, aus denen sie abstammen, befafit

tte. So wenig demnach durch ehie Entscheidung des Schieds-

richts für das Haus Weißenfeld sämtliche angebliche Agnaten

^ses Hauses ohne weiteres ebenbürtig geworden wären, ebenso-

nig gilt dies von einer Entscheidung zu Gunsten des Hauses

Osterfeld.

Selbst wenn also die VoraussetzungTriepels zuträfe,

ifi durch den Schiedsspruch das Haus Biesterfeld

146) Vgl. Oothaischen Hofkalender fflr 1904.

147) Vgl. Bornhak. Thronfolge im Fürstentum Lippe, S. 42, Laöanä,

onfolge Im FOfttentum Lippe, S. 34.
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fflr thronfolgeberechtigt erkUrt worden sei, so wIn

damit allein die Thronfolgefähigkeit der Söhne »1
Neffen des G raf regenten noch nicht jeder Anfechtung

entzogen.

Triepel hat aber dafür, dafi diese Anfechtung unmöglich sei,

eui zweites Argument voigebracht, das, wenn es richtig wIr;

durchschlagend sein wflrde.^

Er meint, daß die Agnaten des Hauses Lippe Wi

Anfechtungsrecht verwirkt hätten, indem sie nicht spä-

testens bei Abschluß des Schiedsvertrags ihre Bedenken gegen die

Ebenbttrtigiceit der Ehe des Grafregenten geltend machten.^^)

Diese Behauptung begründet THepel damit, dafi

«die Anzweiflung der Ebenbürtigkeit der Gräfin Wartenslebci

erst nach Abschluß des Vertrags zur Sprache gekommen*

sei. Er meint, wenn diese Bedenken vor Abschluß des Schiedi

Vertrags zur Sprache gekommen wfiren, so wflre der Schiedst«

trag entweder

„ausdrücklich auf jenen Punkt erstreckt worden, oder -

er wäre gar nicht zustande gekommen. . . . Wer ba

einem im Gewände endgiitiger Auseinandersetzung atd'

tretenden Veigleich sich stillschweigend em einzem

Angriffsmittel vorbehält, den wird kein Richter hören, wen

er hinterher damit hervorhitt."

Hiergegen ist einzuwenden, daß zunächst die Annahme Triepel^i

149 Tri^a, S. 103/104.
|

149) DtB die Asuaten Uir Anfechtungsrecht schon

«dadurdi veiwiikt haben, diS sie zor Zelt der BlieselilleBni{

des Olafen Emst keinen Gebrauch davon machten, obwohl ihnen g(

nau ebenso wie dem regierenden Herrn der Oeburtsstand der Gilii

bekannt war",

das dürfte sich wohl nicht beweisen lassen. Es wäre sehr merkwürdig, we*

auch bei notorisch unebenbürtigen Ehen seitens der Agnaten von dem Anied

tungsrecht ausdrücklicher Gebrauch gemacht werden müßte. Ohne besondert

Grund gilt doch Schweigen nicht als Zustimmung. Triepel will denn auch die

Frage nur .dahingestellt sein lassen*.
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iie Unebenbürtigkeit der Ehe des Grafregenten sei erst nach Ab-

;chlttfi des Schiedsvertrags behauptet worden, nicht ganz zutreffend

st V, W^he-Eimke hat schon im Jahre 1895 hiervon gesprochen.^
Vach hatte der bedeutendste Vertreter der Biesterfelder Partei, Kahl,

tchon dazu Stellung genoniinen.**^) Immerhin hat Triepel inso-

vreit Recht, als bis zum Abschluß des Schiedsvertrages diesem

kniete nur ganz nebensächliche Bedeutung beigelegt wurde.

Vor allem aber ist diese ganze Konshruktion Triepds nicht

uiltbar. Die Parallele mit dem „im Gewände endgiltiger Au8<

ünandersetzung auftretenden Vergleich" stimmt deshalb nicht, weil

1er Schiedsvertrag nicht in der Form endgiltiger Auseinander-

letzung abgefaßt worden ist Aber auch seinem Inhalt nach

indet sich nirgends etwas davon, dafi mit dem Schiedsvertrag

tämtliche augenblicklich mögliche Sireitfragen in Be-

!Ug auf die Thronfolge im Fürstentum Lippe aus der Welt geschafft

Verden sollten. Das Weitgehendste, was aus dem Schiedsvertrag

lerausgelesen werden kann, darfte doch wohl sein, es solle aber

lie Thronfolgeberechtigung der Haus er Biesterfeld, Weifienfeld

>der Schaumburg eine Entscheidung getroffen werden. Bei der

^rage der Thronfolgefähigkeit der Söhne und Neffen des Graf-

egenten kommen aber teilweise andere Fragen m Betracht, als bei

1er der Thronfolgeberechtigung des Hauses Biesterfeld.

Auch die Behauptung, dafi bei einer früheren Geltendmachung

1er Bedenken gegen die Ebenbürtigkeit der Ehe des Grafen Emst

mtweder der Schiedsvertrag ausdrücklich auch auf jenen F'uiikt

erstreckt worden oder gar nicht zustande gekommen wäre, kann

gestritten werden. Die Hauptfrage war jedenfalls die, wer zunächst

150) V. Weyhe-Eimke, Die Ehen des hohen Adels, S. 290.

151) Kahl, Ebenbürtigkeit und Thronfolgerecht der Grafen zur Uppe-

»esterleld. S. 76/77:

«dttfch diesen von dem regierenden Fanten kraft seiner Fa ralU en-
gew alt als Oberhaupt .... eiteitten Konsens ist die Ebenbflrtigiceit

der Ehe des Onfen Emst Jeder weiteren Anfeclitnng ent-
zog ea.*
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thronfolgeberechtigt sei, und neben ihr trat alles andere zurütr

Über sie und die sich daraus ergebenden Folgen wollten

Parteien mögiichst bald eine Entscheidung, und vor allem woll«

auch das Land bald einen Herrn haben. Ob die Parteien berd

gewesen wären, die baldige Entscheidung dadurch zu verzögern

daß sie vom Schiedsgericht aufierdem die Prühing der Ebenbürtig-

keit von drei weiteren Ehen verlangten, kann zum wenigsten b^

zweifelt werden.

Somit kann der Annahme Trills, dafi sämtliche

Agnaten ihr Anfechtungsrecht durch non usus vot

Abschluß des Schiedsvertrags verwirkt haben, nicht

beigestimmt werden.

Es bleibt daher rechtlich noch immer möglich, die Thron-

folgefähigkeit der Söhne und Neffen des Grafr^enten mit den er-

wähnten neuen Gründen anzufechten.

Die subjektive Wirkung der Rechtskraft des Schiedsspruclis

und die praktischen Konsequenzen.

I.

Für die subjektive Rechtskraftwirkung des Schiedsspruchs hat,

anders als bei der objektiven, der Schiedsvertrag selbst eine Be-

stimmung getroffen. Diese ist enthalten in den Worten des Ein-

gangs:

»die Unterzeichneten, nämlich . . . [die drei Prlten-

denten] „schließen für sich und die Linien, deren Chefs

sie sind, folgenden Vertrag."

und in VI, Satz 1

:

«Der Spruch des Schiedsgerichts ist unanfechttmr und fllr

alle Parteien verbindlich.**

Damit ist zweifellos zum Ausdruck gebracht worden, daß der

Schiedsvertrag für sämtliche Agnaten, nicht nur für die Chefs

der Linien, rechtliche Wirkung haben solle. Um diese )^rkuog
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zu sichern, und sie auch auf den Staat I ippe auszudehnen, ist das

lippische Gesetz vom 17. Oktober 1896 erlassen worden,

i Es kann demnach keinem Zweifel unterliegen, daß der Schieds-

vertrag nach der Absicht der Parteien außer für den Staat Lippe

für sämtliche Agnaten bindend sein sollte.*") Es fragt sich nur,

ob (liese Absicht auch erreicht ist.

Hier ist zunflchst die Bedeutung der Bestimmungen des

Schiedivertrags selbst zu prOfen. Ich glaube, dafi schon diese

völlig zur Bindung der Agnaten ausreichen.

Zwar waren die Chefs der Linien nicht befugt, ohne Zu-

stimmung der Agnaten ihrer Linie einen Vertrag mit Verbindlich-

keit für ditse in einer Frage der Berechtigung zur Thronfolge zu

sdilieBen. Darin ist den Auslflhrungen Triepets beizupflichten.'^*)

Aber die Bestimmungen des Schiedsvertrags haben eine weitere

Bedeutung. Den ausdrücklichen Konsens sämtlicher wirk-

lichen oder angeblichen Agnaten des Hauses Lippe zu erhal-

ten, wäre viel zu umständlich und zeitraubend gewesen, infolge-

dessen haben nur die Chefs den Vertrag abgeschlossen, aber mit

der ausdrflcklichen Erklärung: ,ffir sich und die Linien, deren

Chefs sie sind." Wollte nun einer der Agnaten den Schiedsver-

152) Vgl dazu das UiteU des Landgerichts zu Detmold vom 10. Juni

1903, S. 71.

153) Vgl. Tripel, S. 107. Dort gibt er in Anm. 2 die Uteratur der Frage

an. Wie aus den von ihm zitierten Stellen aus Heffter, Sonderrechte, hervor-

geht, ist übrigens die Frage, inwieweit der Chef einer Linie die Angehörigen

dieser Linie verpflichten kann, sehr bestritten. Vgl. auch den mit auf dieser

Rechtsfrage beruhenden Streit (ihter das Thronfulgerecht des Erbprinzen Friedridi

von Augustenburg, soweit ts in diesem Streit auf die Wirkung des dem Londoner

Protokoll vom 8. Mai 1852 folgenden .Verzichts" seines \ atcrs ankam. Siehe

dazu das Gutachten der preußisciien Kroubyndici von 1865 bei v. Sybel, Die

QrOndung des deutschen Reiches, Band IV, S. 140—144. Dafi in diesem Gut-

achten zttgtelcli die Frage bejaht wird, ob Reehte der Agnaten oline deren

Zttstimmmig durch Staatsgesetz geändert weiden können, liat SchOtking a. a. O.

S. 43/44 hervorgeboben.

Weitere Literatur gibt das Urteil des Detmolder Landgerichts S. 70, ob-

j

gtdch es sdbst zu der Frage Iceine SteUqng nimmt
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trag nicht für sich gelten lassen, so mußte er ausdrücklich gegen

die eben erwähnte Bestimmung Protest einlegen. Und zwar

mtt8te er dies spätestens bis zur Verkflndung des Schiedsspmcls

tun; denn andernfalls hfltte er die Möglichkeit gehabt» den Schieds-

spruch anzuerkennen oder nicht, je nachdem er zu seinen Gursten

oder Ungunsten ausfiel. Schon Beseler^^) hat gesagt, zur Nah-

rung des Rechtes der Agnaten gegen widerrechtliche Eingriffe seien

»Proteste der Verletzten .... notwendig, wenn ihre Unterlissung

auf einen stillschweigenden Verzicht schliefien lassen w(lr<^." In

vorliegenden Fall läßt aber das Schweigen der lippischeri Agnaten

gegenüber den zitierten Worten des Schiedsvertrags auf solchen

stillschweigenden Verzicht schließen. £s findet tier der all-

gemeine Satz Anwendung, dafi Schweigen dann Zusdmmang b^

deutet, wenn eine Nichtäufierung mit der Absicht nicht zuzu

stimmen, dolos wäre.*")"«)

154) Beseler, Der Londoner Vertrag, 1S63, S. 32. IXe Stelle Ist entnom-

men aus SdUiäüng, a. a. O. S. 33/34.

155) Vgl. dazu Demburg, Pandekten, Bd. I S. 327 43), wo in An-

merkung 15 die Uteraiur aqg^ben ist Darflber, dafi derselbe Satz im Wesent-

lichen auch fttr das Recht des B. G. B. gilt, vgl. etwa Demburg, Bflrg. Redil

1, § 133, Eimeeeerus-Lehmatm, Bflrgl. Recht 1, S. 174.

156) Mit etwas anderer Begründung koniiDt auch das Landgericht
Detmold zu dem gleichen Ergebnis, wenn es a. a. O. S. 72 sagt:

„Wenn man auch der . . , Ansicht folgt, daß Agnatenrechte durch die

Gesetzgebung nicht ohne Zustimmung der Agnaten aufgehoben oder

verändert werden können, so würde doch das Gesetz vom 17. Ok-

tober 1896 der Anfechtung entzogen bleiben. Es ist nicht ein G^
setz, durch welches in geltendes Recht eingegriffen, solches verändert

oder aufgehoben werden süllte, sondern ein Gesetz, welches zum

Ziel hatte die Verwirklichung des t>ettefaenden Rechtes, indem es

dazu mithalf, ein Organ zu schaffen, mdglichst geeignet, unter den

mehreren in Betracht kommenden Streitenden den auf Grund des be-

stehenden Rechtes NIchstberechtigten ausffaidig zu machen, und hiden

es dem dafttr Eikannten die entsprechende Reditsstellung zuwiei

Bin solches Gesetz greift in Agnatenrechte nicht unzulässig ein und

ist auch, soweit die Landtagsverhandlungen erkennen lassen, gegen

dieses Oesetz von kehier Agnatenseite Widerspruch erhoben worden.*
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Dazu kommt die Bedeutung^ des lippischen Landesgesetzes

vom 17. Oktober 1896, das den künftigen Schiedsspruch als maß-

gebend für die Thronfolge erklärt. Schon dieses Gesetz allein

würde nach der herrschenden und m. E. richtigen Ansicht genügen,

um den Schiedsspruch rechtsverbindlich für alle Agnaten zu machen.

Ich kann mich enthalten, weiter auf diese auch bei Gelegfenheit

des Hppischen Thronstreits viel behandelte Frage'") einzugehen,

da ich den Schiedsspruch schon aus dem ersterwähnten Grunde

als rechtsverbindlich für und gegen alle Agnaten
ansehe.

IL

Dieser Schiedsspruch hat über die Fragen, die er entschieden

hat, eine endgültige und auf keinem Wege wieder zu beseitigende

Entscheidung gefällt.

Ein ordentliches Rechtsmittel gegen den Schiedsspruch des

Dresdener Schiedsgerichts gibt es nicht. Vielmehr bestimmte VI,

S. 1 des Schiedsverhrags ausdrflcklich

:

„Der Schiedsspruch ist unanfechtbar.*

In Frage könnte nur kommen, ob damit auch die Möglichkeit

einer restitutio ex capite novorum ausgeschlossen ist.

§ 1041 C. P. O., der unter bestimmten Voraussetzungen die

Klage auf Aufhebung eines Schiedsspruchs in bürgerlichen Rechts-

streitigkeiten gewährt, findet hier keine direkte Anwendung. Köimte

er aber vielleicht analog angewendet werden?

Ähnlich jetzt auch AtisehiUz, S. 3:

.Denn den Agnaten ist, wie erwShnt, nicfats geschehen, was sie nicht

sdbst gewollt haben.*

157) Gegen dieses Oesetz haben die Agnaten so wenig wie gegen den
Schiedsvertrag vor Verkflndung des Sdiiedsspiuchs Elnspfuch erhoben.

158) Die Literafui der F^age bis zum Jahre 1899 ist ausfOhrilch bei G.

Meyer, Deutsches Staatsrecht, S. 233, Anm. 3, angegeben. Die weitere Litera-

tur bis zum Jahre 1903 findet sich bei Tri^, S. III, Anm. 1 und 2. Seitdem

sind hinzugekommen Köhler im Arch. f. Off. Recht, Bd. 18, S. 152/153, BomHafc,

a. a. O. S. 61/63 und besonders Rekm, S. 1—57.
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Ich glaube nicht, daß man diese Frage bejahen darf. Ein-

tnallst, mt Köhler ^^^) mit Recht hervorhebt, im vorhegenden Fall,

im Gegensatz zum Schiedsspruch in bürgerlichen Rechtsstreitig-

keiten» keine Instanz gegeben, bei der die Klage auf Aulhebtnig

des Schiedsspruchs angebracht werden könnte. Doch wftre dieser

Punkt für sich allein nicht unbedingt entscheidend. Es wäre

wenigstens der Frwägung wert, ob eine solche Klage niclit beim

Bundesrat angestrengt werden könnte, aui dessen Anregung das

Schiedsgericht zusammengetreten war.

Doch schdnt mir in jüngster Zeit allgemein die Idee zum

Durchbruch gekommen zu sein, daß für Schiedssprüche des önei

;

ichen Rechts ohne besondere Vereinbarung eine restitutio ex capite

novorum nicht zulässig ist. Dies zeigen vor allem die Schieds-

sprüche der internationalen Schiedsgerichte. Nochi;. BiUmerincq^^)

zahlt eine ganze Reihe von Fallen auf, in denen ohne weiteres

die Aufiiebung des Schiedsspruchs verlangt werden könnte. Ganz

anders ist dagegen die Regelung, die das Haager „Übereinkommer

zur friedlichen Beilegung internationaler Streitfälle" in Art. 55 ge-

troffen hat ^^^) Hier gibt es eine auf neu aufgefundene Tatsachen

gestützte Nachprüfung des Schiedsspruchs nur dann, wenn die

Parteien sich im Schiedsvertrag die Beantragung euier solchen vor-

behalten habend®*)

159) Kohler, im Arch. f. öff. Recht, Bd. 18, S. 149.

160) V. Bulmerincq im Handb. des Öffentl. Rechts, Band I, 2, S. 557, in

V. Holtzendorffs Rechtslexikon S, 352 und in v. HoUzenäorffs Völkerrecht Bd

IV. S. 43. An der ersten Stelle zählt er 9, an der dritten sogar 12 FMe auL

Vgl. demgegenüber eiwa Rivier. Lehrb. des Völkerrechts S. 369/370.

161) Haager Akte, S. 232.

162) Ich möchte hier noch aui einen entsprechenden Gegensatz zwischen

dem Aiislilaalveffahren des deutschen Bundes und der Entschtidung des Bundes-

rats nach Alt. 76 der Reichsverfassnng auhneifcsam machen. Im ersten Fall war

g^gen den Spruch der AusttHgiJhistanz durch die Bundesratsbesddlisse von
16. Juni 1S17, m, 9, und vom 3. August 1820, Art. 6 und 7, eine resUtotto ei

capite novorum binnen 4 Jahren seit Auffindung der Nova zugelassen.

(Vgl. dazu V* LeonkanU, Das Austritgalverfaluen des deutschen Bundes,

S. 119 und 128).
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Gerade diese letzte, so kuize Zeit nach Eriafi des Schieds-

spruchs im lippischen Thronstreite vereinbarte Bestimmung, durch

die den damals herrschenden Gedanken Ausdruck verliehen wor-

den ist, scheint in Ermangelung einer darauf bezüglichen Klausel

des Schiedsvertrags und in Verbindung mit VI, Satz 1 desselben

gegen die Möglichkeit einer Klage auf Aufhebung zu sprechen.

Es ist demnach keine Möglichkeit gegeben, den
einmal erlassenen Schiedsspruch auf Grund von später

neu aufgefundenen Tatsachen zu beseitigen.

III.

In Bezug auf die Person des Grafregenten hat der

Dresdener Schiedsspruch unzweifelhaft dessen Thronfolgebe-
rechtigung rechtskräftig festgestellt.

Damit ist aber zugleich seine Agnatenqualität

jeder Anfechtung entzogen. Denn diese ist kein bloßer

Entscheidungsgrund, sondern sie ist in der Thronfolgeberechtigung

von selbst enthalten.

Es gibt allerdings vereinzelte Fälle einer Anwartschaft auf den

Thron ohne Zugehörigkeit zum landesfienlichen Hause, so bei

Dagegen gibt es gegen eine auf Grund des Art. 76 der Rdchsverfassung

vom Bundesrat gefällte Entscheidung keine Restitution.

163) Mit Recht hat übrigens Kohler a. a. O. betont, daß das Vorli^en

eines der Fälle des § 580, Z. 1—6, C. P. O. .undenkbar" ist.

164) Gegen die Möglichkeit einer Wiederaufnahme des Verfahrens außer

Kohler st ltschweigend auch Bornhak, S. 57. Ausdrücklich wird eine solche

Möglichkeit jetzt auch von Anschätz S. 5 abgelehnt:

.Endlich ist auch keiner der Parteien ein Recht darauf gegeben, . . .

daß sie gegen den Schiedsspruch wegen neu entdeckter Tatsachen,

die eine ihr gflnsUgere Entscheidung herbeigeführt haben würden, in

den vorigen Stand ?rleder eingesetzt wefde.*

Zur Würdigung der bisher neu auigefundenen Tatsachen, hisbesondeie

des Taii&cbelns, vgl KMe v, Siradoiätg, .Eltern des Karl Philipp von Un>
nih* und .Stand der Unruhfrage,* Ktemning. Der Taufschein des Kari Philipp

von Unruh, sowie die dort abgedruckten Artikel Kahts in der National-Zeltung

für 1902, Nr. 644 und 647, und das UrteU des Landgericht Detmold
S. 49-67.
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Erbverbrüderungen, Gesamtbelehnungen und in derartigen VerhfiU-

nissen.»«^) Abgesehen von diesen Ausnahmen aber sind nur Agnaten

zur Thronfolge berufen und gerade in dem h'ppischen Thronstreite

hing die Entscheidung von der Vorfrage ab, ob Graf Emst Agnat

sei oder nicht ^^^) Daher ist in der Entscheidung zu Gunsten

seiner ThronlolgeberechUgung eine rechtskräftige Feststel-

lung seiner Agnaten qualitat enthalten.

Daran mußte auch die Klage des Grafen Erich von

Weißenfeld vom 13. August 1902 scheitern, die darauf ge-

richtet war, dem Gratregenten die Agnatenqualitat mit allen daraus

sich ergebenden Folgen abzuerkennen.'*^ Sie ist denn auch aus

diesem Grunde von dem Landgericht zu Detmold durch das

Urteil vom 10. Juni 1903 abgewiesen worden, das in Ermange-

lung der Einiegung emes Rechtsmittels rechtskräftig geworden ist.

Die Grttnde dieses Urteils zerfallen in zwei Teile, in den

ersten (S. 34—68) würd die Frage untersucht» ob an sich, abge-

sehen von dem Dresdener Schiedsspruch, die Klage begründet

sei. Dies wird S. 67/68 bejaht. In dem zweiten Teil (S. 68—73)

wird dann dargelegt, daß trotzdem die Kiage auf Grund des

Schiedsspruchs abgewiesen werden mufi.

In diesem zweiten Teil» der allein uns hier interessiert, geht

die Begründung davon aus, daß es bei dem Thronstreit nur auf

die Frage ankam, ob Graf Ernst Agnat des Lippischen Gesamt-

hauses sei. Dann wird daraus gefolgert, dafi nach dem Schiedst

165) Die Beispiele sind Rehm, S. 379, entnommen.

166) Vgl. Tdl I unter U, Seite 25.

167) Der Antrag lautete au I:

•Dem Herrn Beldagten das Recht der Zugdiörlgkeit zur hochadUgen

Lippisclien Familie abzuerkennen.*

II bezog sich auf die darauf beruhenden Rechte auf Titel, Wappen und

Namen,

III auf NaiTien und Stellung als Familienoberhaupt,

(Der Antrag ist dem Urteil des Detniolder Landgerichts S. 4 ent-

nommen. Zu seiner Charakterisierung vgl. Kahl in der Nationaizeitung von

1902, Nr. 644 und 647, abgedruckt bei Kiewning, Taufschein, S. 119 ff.)
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vertrag eine Entscheidung auch über die Familienzugehörigkeit

verlangt war:

„Der von den drei Häuptern der streitenden Linien im

Juni bezw. Juli 1896 abgeschlossene Schiedsvertrag hatte

mit der Entscheidung tlber den Throniolgestreit implicite

notwendig die Entscheidung Aber die Agnatenqualitftt des

Hertn Beklagten zum Zwecke und Gegenstande. Das

muß als die zweifellose Absicht der Vertragschließenden

angesehen werden und es ist für ausgeschlossen zu er-

achten, dafi sie nur Aber die ölientliche Seite ihrer

Rechtsstellung, nicht auch Ober das Rechts*

Verhältnis in privatrechtlicher Beziehung eine

Regelung und Entscheidung herbeiführen wollten."

(S. 68/69).

Weiter vrM ausgefOhrt, dafi der Schiedsspruch auf der An-

erkennung der Agnatenqualttat des Orafen Emst beruhe:

»Der das Thronfolgerecht des Herrn Beklagten aus-

sprechende Tenor des Schiedsspruchs beruht zwar so

unmittelbar und so unlöslich auf der Annahme seiner

Agnatenqualität , da6 sie als formell mitentschieden zu

gelten hat." (S. 69).

Femer wurd dargelegt, dafi dieser Schiedsspruch und da-

mit die Peststellung der Agnateneigenschaft des Grafen Emst,

abgesehen von anderen möglichen Qrflnden, schon infolge des

lippischen Landesgesetzes vom 17. Oktober 1896 auch für den

Kläger bindend sd:

»Von dieser gesetzlichen Festlegung des Thronfolgerechts

war unzertrennlich und unlöslich die Zuweisung der Rechts-

stellung eines Agnaten in jeder anderen, auch in privat-

rechtlicher Beziehung. Schlechterdings ausgeschlossen ist

es, dafi nur die Thronfolgeiähiglieit, das alles umfassende

ma|us, geregelt, die Agnatenstdlung, das minus, auf dem
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aber die Thronfolgefähigkeit beruht, nicht hätte gewähr-

leistet werden sollen." (S, 71).

Zum Schluß werden dann noch der Einwand aus den Renten-

urteilen und die Bedenken gegen die Recfat$gaitigkeit des ange-

fahrten Gesetzes zurückgewiesen und die praktischen Folgerungen

gez(«en. (S. 72—73).

In allen diesen Punkten kann ich, wie sich dies aus meinen

früheren Ausführungen ergibt, der Urteiis-Begründung nur zu-

stimmen. Nicht anschliefien kann ich mich aber der Behauptung,

dafi das Gesetz

„sich gemflfi der Tragweite des Schiedsvertrages und des

Schiedsspruchs lediglich auf die Person des Herrn Beklagten

beschränkt.* »«sj

IV.

Die Frage, ob der Schiedsspruch auch über die

Thronfolgefähigkeit der Söhne und Neffen des Graf-

regenten, insoweit es sich um die alten Gründe,
insbesondere um die Ebenbflrtigkeit der Modeste v.

Unruh handelt, eine rechtskräftige Entscheidung ge-

fällt habe, ist in der Literatur lebhaÜ erörtert worden.

In vollem U m f ang verneint hat sie zuerst, im Anschluß

an den Protest des Fürsten von Schaumburg-Lippe *^^), Zo/ti"**):

»Der Schiedsspruch bezieht sich nur auf die Petson des

Qral-Regenten, keine Linie weiter."

Ebenso Kekale v. Stradorutz^'^^):

„Nichts hindert, sowohl hinsichtlich eines der Herren Brüder

des Grafregenten als hinsichtlich eines der Herren Söhne

des Grafregenten das ganze Streitmaterial von Neuem
aufzurollen."

168) Landgericht Detmold, S. 72.

169) D. J. Z., Bd. 2, S. 129.

170) Zorn. Gutachten, bei v. Seydel, Abhandlungen, Neue Folge, S. 240.

in\ Kekule V, StradonUz, Stand der Unnihfrage, S. 45.
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Stoerk ^^')

:

Durch Zitierung der angeführten Worte Kekules v. StradO'

nitz, die er für zutreffend erklärt

Das Landgericht zu Detmold:

an der zu HL zitierten Stelle."*)

Skiarek :

i,Das Dresdener Schiedsgericht hat die Thronfolgefrage

im Fflistentum Uppe nur ffir die Person des jetzigen

Regenten geregelt.*

Anf demselben Standpunkt stehen offenbar auch v, Stengel ^''^)

und Rehni.^'^^)

Eine zweite, dieser Ansicht gerade entgegengesetzte ist

die, daß weder gegen die Deszendenten noch gegen
die Brüder und Neffen des Grafen Emst die alten Grflnde,

insbesondere die behauptete Unebenbflrtigkeit der Modeste v.

Unruh, mehr geltend gemacht werden können.

Sie ist zunächst von v. Seydel"'') aufgestellt worden. Ein-

gehend begründet hat sie sodann Triepel, der sie so formuliert ^^^):

«Es ist ausgeschlossen, den Söhnen, Brüdern oder Neffen

des Grafregenten den Thron mü Berufung auf denselben

Rechtsgrund streitig zu niaclien, den das Schiedsgericht

in Bezug auf den Grafregenten ausdrücklich zurückge-

wiesen hat"

Ihm hat sich Bomhak angeschlossen"^:

»Indem das Schiedsgericht ihn für thronfolgeberechtigt

172) Stoerk. S. 22.

173) Urteil des Laadgerichts Detmold, S. 72, vgl. S. 78 dieser

Abhandlung.

174) Skiarek, S. 32.

175) V. Stengel, Verwaltungsarchiv Bd. 8, S. 439/440.

176) Rehin, S. 320/321. Er spricht sich allerdings nicht dirtkl über den

Lipplscheo Thronatrelt aus.

177) V, S^yäei, Abhaadlimgen, Neue Polg^ S. 221.

17S) Trkptl, SL m
17Q Bomhak, S, 57.
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erklärte, entschied es . . . auch über das Thronfolgerecht

aller derjenigen Familiengheder , die sich mit ihm in

gleicher Rechtslage befinden, insbesondere über das seiner

Brader.*

SchlieBlich ist noch eine mittlere Ansicht tnöglicfa,

nämlich die, daß nach dem Schiedsspruch das Thronfolge-

recht der Deszendenten des Grafregenten nicht meh^

mit den alten Gründen angefochten werden kann»

wohl aber das seiner übrigen Agnaten.

Diese Auffassung sdieint den Ausführungen Kokiers^^^) zu

Grunde zu. liegen. Zwar sagt er ausdrücklich nur:

„Wenn .... Graf Ernst zum Thron gelangt, so folgt

daraus .... von selbst, daß sein sukzessionsiähiger erster

Sohn sein Nachfolger wird/

Aber aus seinen Bemerkungen auf S. 149 scheint mir her*

vorzugehen, daß er eine rechtskräftige Entscheidung über das

Thronfolgerecht der übrigen Agnaten im Schiedsspruch nicht sieht.

Daß diese Mittdansicht die richtige ist, soll jetzt erwieseoi

werden.

V.
!

Wenn man mit denselben Tatsachen, die den Spruch zuj

Gunsten des Thronfolgerechts des Grafregenten nicht hindern

konnten, von Neuem das seiner Söhne bekämpfen könnte, dann

w&re der Schiedsspruch nichts anderes als ein Provisorium

150) Ebenso Ansdiütz, S. 8-

,Dcr Einwcind der rechtskräftig entschiedenen Sache würde in küni-

tigen Angnifstäilen nicht nur dem Grafregenten, sondern auch allen I

anderen Mitgliedern der Linie Lippe-Biesterfeld zur Seite stehen, voraus

gesetzt, daß gegen das Sukzessionsrecht dieser Personen — der Söhne,

Brüder des Orafregenten u. s. w. — nur ihre Zugehörigkeit w
Biestecfdder Lhde und tiidit etwa jeweflf neue, sdtattlndlge Anfedi--

tuqgsgrttnde geltend gemacht werden.*

Das von ihm zitierte unvefOffentlichte Gutachten der I^pziger Juristen-

iakultSt habe ich mir nicht mehr verschaffen können.

151) KoMer i. Arch. ff. dff. Recht, Bd. 18^ S. 149/15a
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;ür die Lebenszeit des Grafen Emst. Dann hätte allerdings, wie

Stoerk meint ^«0»

.kein Teil in der Hauptsache Recht und keiner Unrecht

erhalten*,

jnd es würde mit dem Tode des Grafregenten der ganze Kampf

/on Neuem entbrennen.

Es braucht nicht weiter auf die mifilichen praktischen Konse-

quenzen dieser Ansicht eingegangen zu werden. Sie ist aus recht-

lichen Gründen zu verwerfen.

Vom Schiedsspruch gilt, wie Kohler ^^') mit Recht hervorhebt

:

„wie vom Urteil, der Satz, daß was der Tenor als Recht

ausgesprochen hat, als Recht besteht mit all seinen

juristischen Konsequenzen. Wenn also Erlaucht

Graf Emst zum Throne gelangt, so folgt daraus, da die

agnaüsche Primogenitur gilt, von selbst, daß sein suk-

zessionstähiger erster Sohn sein Nachfolger wird."

Der Schiedsspruch hat Rechtskraft für und gegen sämtHche

Agnaten. Er hat mithin auch Rechtskraft ffir die aus ebenbürtiger

Ehe hervorgegangenen S^hne des Grafregenten. Deren Ansprache

Liuf die Regierungsnachfolge in Lippe stützen sich lediglich darauf,

daß ihr Vater thronfolgeberechtigt ist. Seit dies mit Rechtskraft

[ür sie entschieden ist, können ihrer Thronfolgefähigkeit nicht

Gründe entgegengesetzt werden» die bereits der Thronfolge ihres

Vaters entgegengestanden haben würden. Dies ist eben die

juristische Konsequenz des Schiedsspruchs in Verbindung damit,

daß seine Rechtskraft für und gegen sämtliche Agnaten wirkt.

Die Gegenansicht wäre nur dann richtig, wenn
der Beweis gelänge, dafi der Schiedsspruch nach der

Absicht der Schiedsrichter blos eine provisorische

Entscheidung treffen sollte, und dafi diese Absicht

im Spruch zum Ausdruck gekommen sei.

182)5toerA; S. 21.

18^ Ko/Oer im Aich. f. Off. Recht, Bd. 18, S. 149/15a
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Zur Zeit der Abfassung des Schiedsvertrags und des lippischen

Gesetzes vom 17. Oktober 1896 haben die Beteiligten jedeniaUs

nicht den Streit nur provisorisch entscheiden woU«i. Die an

frflheien Stellen abgedrudcten , hierauf bezflglidien Worte des

Schiedsvertrags und des Gesetzes beweisen im Gegenteil klar,

daß nicht ein bloßes Provisorium beabsichtigt war. Dies geht

schon aus der Überschrift „Gesetz betreffend die Erledigung

des Thronstreits* und aus dem Wort »Erledigung* im Text dieses

Gesetzes hervor. Es ist damit zwar nicht gesagt, dafi alle

Oberhaupt möglichen Streitfragen übar die Thronfolge

im Fürstentum Lippe aus der Welt geschafft werden sollten. WoW
aber ist damit ausgesprochen, daß die vorliegende Streitfrage

nicht blofi provisorisch geregelt, sondern erledigt

werden sollte. Deutlich reden hier auch die Landtagsverhandlungen

und die viel zitierten Worte ReuUngs.

Diese Absicht der Beteiligten bei Abschluß des Schiedsver-

trags würde aber nicht hindern, daß die Schiedsrichter selbst

dne andere Auffassung gehabt haben könnten. In der Tat richtet

sich denn auch die Beweisführung der Vertreter der gegnerischen

Ansicht im Wesentlichen auf diesen Punkt. Und zwar wird als

Beweisgrund neben dem Wortlaut des Tenors vor allem die still-

schweigende Ablehnung des beicannten Antrags des

Grafen Ernst, seiner Linie das Thronfolgerecht zu-

zusprechen, benutzt

[So von Kekttle v. StradmtUz^^)^ dem Landgericht zu

Detmold ^«ß) und Sklarek.^'^'^)]

Aus der stillschweigenden Ablehnung des Biesterlelder An-

trags durch das Schiedsgericht läßt sich aber nicht folgern, daß

dieses nur eine zeitweilige Entscheidung zu fallen beabschtigte
•

184) Der Antrag ist S. 57 der vorliegenden Abhandluqg abgedruckt

185) Kekule v. StradonUz, Zukunft, Bd. 32, S. 552.

18Q Urteil des Landgerichts Detmold, S. 69.

IST) SktarO^ S. 5/6.
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Es ist an früherer Stelle^®®) schon davon die Rede gewesen, aus

weichem Grunde die Schiedsrichter dem Antrag keine Folge geben

konnten. Sie durften dies deshalb nicht» weil sie sonst ihre Kom-

petenz flbeisdmtten hätten. Lagen so für das Schiedsgericht aus-

reichende Gründe vor, dem Antrag des Qrafregenten nicht statt-

zugeben, so kann man aus dessen stillschweigender Ablehnung

nicht schließen, daß die Richter, entgegen der Auffassung der Be-

teiligten bei Abschluß des Schiedsvertrags» nur eine provisorische

Entscheidung schaffen wollten. Aber selbst wenn sie diese Ab-

sicht gehabt hfttten» so w9re sie in dem Sdiiedsspruch nicht zum

Ausdruck gelangt. In dem Tenor nicht, denn dieser gibt nur auf

die vorgelegte Frage die Antwort; noch weniger in der Begrün-

dung» in welcher — trotz ihrer Länge — mit Iceinem Worte von

einer bloß provisorischen Natur des Spruchs die Rede ist

Gewiß ergibt sich aus der stillschweigenden Ablehnung des

Biesterleider Antrags, daß der Schiedsspruch auch seinem Sinn

nach nur eine auf die Person des Grafen Ernst bezügliche

Entscheidung gefällt hai^^*) Nicht aber folgt daraus, daß diese

Entscheidung auch in ihrer Wirkung auf dessen Person
beschränkt sei.

Lassen sich demnach aus dem Schiedsvertrag, den Schrift-

sätzen und dem Wortlaut des Schiedsspruchs Einwendungen gegen

dessen Wirkung auf das Thronfolgerecht der Deszendenten des

Grairegcnten nicht herleiten, SO muß diese Wirkung als bewiesen

gelten. Denn weitere, stichhaltige Gründe sind gegen diese Auf-

fassung nicht vorgebracht worden. Der Satz Kekules v. Stradoniiz:

«Daß die Rechtslage tatsächlich so ist, darßber sind» wie

versichert werden kann, so ziemlich alle namhaften Juristen

sich einig." ^^^)

188) S. 58.

189) Vgl. die früheren Ausführungen S. 56-59.

190) KMe V, Stradoniiz, Stand der ünnahfrage, S. 45,
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ist einerseits keine Begründung, anderseits trifft er, wie die ange-

führten Zitate gezeigt Iiaben dfliften» durchaus nicht zu.

Stoerk hat allerdings dn weiteres Argument in den Streit

eingeführt, das, wenn es zuträfe, die Frage in seinem Sinn ent-

scheiden würde. Stoerk behauptet, das Schiedsgericht wäre seiner

Natur nach nur zur Entscheidung der zeitlichen Streitige

imstande gewesen. Diese Ansicht ist im L Teil (§ 2) der

vorliegenden Abhandlung bekämpft worden. Es wurde doit dar-

gelegt, daß die Parteien dem Schiedsgericht die Entscheidung der

Thronstreitigkeiten in beliebigemUmfang übertragen konnten.

Es ergibt sich demnach:

Es können dem Thronanwärterrecht^*^) der Söhne

des Grafen Ernst keine Gründe entgegengehalten

werden, die schon der Thro nf olge desVaters imWege
gestanden haben würden. Die Unruhfrage ist auch

für die Söhne des Grafregenten endgültig erledigt

VI.

Anders aber steht es in Bezug auf die Brüder und

Neffen des Graf regenten.

Von dem Standpunkt, den Triepel und Bornhak vertreten,

mufi man allerdings in Bezug auf die Agnaten zu demselben Er-

gebnis kommen wie bei den Deszendenten. Denn wenn der Sprach

des Dresdener Schiedsgerichts seinem Sinne nach dahin zu ver-

stehen wäre, daß „die Linie B i esterf eld" zur Thronfolge b^

rufen sei, so würden dazu die Brüder des Grafen Ernst ebenso

wie er selbst gehören. Und ebensowenig wie den Söhnen des

Qrafr^enten dürfte man dann auch den Söhnen seiner Brüder die

durch den Schiedsspruch beseitigten Einwendungen entgegensetzes.

Von dem hier vertretenen Standpunkt, daß der Schiedsspmch

auch seinem Sinne nach nur eine Entscheidung über die Person

des Grafen Ernst gibt, mufi das Eigebnis anders aushülen, deoo

191) Dasselbe gilt für deren Ägnatenc^ualität
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>ei den BrQdern des Grafregenten liegt die Re€iitsiAge anders als

»ei seinen Deszendenten. Während nämlich die Ansprüche der

>öhne steh direkt und ausschliefitich von dem Recht ihres Vaters

ibleiten, trifft dies bei seinen Brüdern nicht zu. Deren Ansprüche

)eruhen zwar auf den gleichen Gründen wie die seini-

ren, leiten sich aber nicht von ihnen ab. Daher ist auch

n einer Entscheidung über sein Recht nicht eine rechtskräftige

Entscheidung Aber die Ansprüche semer Brüder und Neffen nach

rgend einer Hinsicht enthalten.

Daran wird auch nichts geändert durch den anscheinenden

Widersinn, der sich eigftbe» wenn Modeste v* Uunih als Grofimutter

les Grafen Emst für et)enbürtig, als Grofimutter seiner Brüder

inebenbürtig befunden würde. Gewiß ist der Satz SeydeU zu

reffend:"*)

„Daß nämlich Modeste v. Unruh in ihrer Eigenschaft als

Ahnfrau des gegenwärtigen Graf-Regenten ebenbürtig, in

ihrer Eigenschaft als Ahnfrau der Brüder des Regenten

unebenbürtig gewesen sein soll, ist doch ein Gedanke von

nicht zu denkender Absurdität*

Aber es ist bereits im ersten Teile der Abhandlung ausftthr*

ich erOrtert worden, dafi aus praktischen Gründen das positive

^echt die Möglichkeit solcher sich widersprechenden Entschei-

iungen gewährt. Stände das Urteil eines ordentlichen Gerichts in

^rage, durch das die Agnatenquaiität des Grafen Emst rechtskräftig

es^estellt worden wäre, so würde trotzdem in ehiem späteren

^ozesse über die Familienzugehörigkeit eines seiner Brüder anders

jntschieden werden können. Es folget dies aus dem vielbesproche-

len § 322 C. P. O. Dasselbe muß, wenn man, wie hier ge-

ichehen, die Normen über den privatrechtlichen Schiedssprach auf-

len Schiedsspmch des Dresdener Schiedsgerichts für analog an*

vendbar erklärt, auch für diesen gelten.

19^ V. StydO, Abhandlungen, Neue Folge^ S. 221.
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Es ergibt sich daher:

Über die Thronfolgefähigkeit und Familienzu-

gehörigkeit der Brüder und Neffen des Qrafregente&

hat — anders wie bei seinen Sölinen ^ der Dresdener

Schiedsspruch nach keiner Hinsicht eine rechtskräftige

Entscheidung gefällt.
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§ 6.

Schlussei^ebnis.

Das praktische Schlufiergebnis der bisherigen ErOrterangen

st folgendes:

1) In Bezug auf die Person des Orafregenten steht

iurch den Schiedsspruch nicht nur seine Thronfolgeberechtigiing,

üiidern auch seine Zugehörigkeit zum Hause Lippe unaniecht-

)ar fest.

2) In Bezug auf die Söhne des Orafregenten ist

Hne Anfechtung ihrer Thronfolgefähigkeit und Agnatenqualität mit

ier Behauptung der Unebenbürtigkeit der Modeste v. Unruh und

!er sogenannten Entsippung nicht mehr möglich. Dagegen steht

hner Geltendmachung der angeblichen Unebenbürtigkeit ihrer

»genen Mutter der Schiedsspruch nicht entgegen.

3) In Bezug auf das Thronfolgerecfat und die Pamilien-

nitgliedschaft der Brflder und Neffen des Grafregenten
lat der Schiedsspruch in keiner Weise eine rechtskräftige Entschei-

lung getroffen.

4) Die „Unruhfrage" ist für den Orafaregenten und seine

Söhne endgültig erledigt Dagegen ist sie für die anderen Agnaten

loch offen, und gegen diese — und nur gegen sie — können

iuch die neu aufgefundenen Tatsachen noch praktisch verwertet

Verden.

5) Durch den Schiedsspruch haben die Thronstreitig-

weiten im Fürstentum Lippe nicht sflmtlicli ihre Ededigung
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gefunden. Für die Zukunft wird der Streit zunächst weiter m
die Frage toben, ob die Ehe des Grafregenten ebenbflrtig und da-

mit seine Söline thronfolgefShig sind. Pflr den Fall der Vernei-

nung dieser Frage kommt als zweite die nach der Thronfolgefähig-

keit der übrigen Agnaten der Linie Biesterfeld in Betracht, die

dann ganz selbständig zu entscheiden ist. Für die Lösung diesei

zweiten Frage wird Material in den UntersudiungeR Aber den Oe-

burtsstand der Modeste v. Unruh gesammelt, und insoweit könnco

diese noch praktische W^ichtigkeit erlangen. Übrigens würde auch

eine Entscheidung dieser zweiten Frage in einem für die Ange-

1

hörigen des Hauses Schaumburg-Uppe günstigen Sinn noch oidil

zur Durchsetzung ihrer Ansprüche auf den Thron von Lippe ge-

nfigen ; sie mtlBten vielmehr noch beweisen, daß einerseits sSint-

hche Angehörigen der Linie VVeißenfcld throrifolgeunfähig, ander-

seits sie selbst für Lippe thronfolgefähig seien. Daher sind auch

die Untersuchungen über den „Fall Friesenhausen" praktisch von

Bedeutung.

Die Erörterung all dieser Fragen wQrde über den Rahmen
|

der vorliegenden Abhandlung hinausgehen. Es sollte hier bloß ge

zeigt werden, daß sie und nur sie durch den Schiedssprudi

offen gelassen worden suid.
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